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1. Prüfungsauftrag

Die

Kreisstadt Siegburg

(im Folgenden auch Kreisstadt genannt) ist nach § 59 Abs. 3 GO NRW dazu verpflichtet, den Ge samt-
ab schluss - be stehend aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz sowie Gesamtanhang - durch den
Rech nungs prüfungs aus schuss gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW prüfen zu lassen. Der Rech nungs-
prüfungsaus schuss be dient sich ge mäß § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW hierzu der örtlichen Rech nungs-
prüfung.

Nach §§ 116 Abs. 6 Satz 4 i.V.m. 101 Abs. 8, 103 Abs. 5 GO NRW hat die örtliche Rechnungs prüfung
die Mög lich keit, sich mit Zu stim mung des Rech nungsprüfungsausschusses Drit ter als Prü fer zu be die-
nen. In die sem Zu sam men hang hat uns der Rech nungs prüfungs aus schuss der Kreisstadt Siegburg am
7. September 2015 auf Vor schlag der örtli chen Rech nungs prüfung als Prü fer des Gesamtab schlus ses
für das Haus halts jahr 2015 ge wählt. De ment spre chend hat uns der Bür ger meister als ge setz li cher Ver-
treter der Kreisstadt am 29. September 2015 schrift lich be auf tragt, den Ge samtabschluss zum 31. De-
zem ber 2015 und den Ge samtla gebericht für das Haushalts jahr vom 1. Ja nu ar bis 31. Dezember 2015
ge mäß § 116 Abs. 6 GO NRW zu prü fen und hier über zu berichten.

Hinsichtlich der Durchführung und des Umfanges unserer Prüfung verweisen wir auf un sere Ausfüh run-
gen unter Punkt 3 (Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung).

Wir bestätigen gemäß § 103 Abs. 7 GO NRW, dass wir bei unserer Gesamtabschlus sprüfung die an-
wendba ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über die bei unserer Prüfung getroffenen Feststellungen wird der nachfolgende Bericht erstattet. Bei der
Bericht erstellung haben wir die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü fungen
(IDW PS 450) des In sti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, beachtet. Auftragsge-
mäß haben wir den Prüfungs be richt um Erläute rungen zu den politi schen Verhältnis sen der Kreisstadt
(Anlage 9) erweitert.

Die Bestandteile des Gesamtabschlusses sowie der Gesamtlagebericht und der Beteiligungsbericht der
Kreisstadt Siegburg sind in den An lagen 1 bis 6 und 8 wiedergegeben.

Die Prüfung erfolgte in berufsüblichem Umfang. Für die Durchführung gelten die am 2. Juni/ 29. Sep-
tember 2015 ver ein bar ten All ge mei nen Auftragsbedingungen für Wirt schaft s prü fer und Wirtschafts-
prüfungsge sell schaf ten in der Fas sung vom 1. Januar 2002, die diesem Bericht als Anlage 10 beige fügt
sind. Die se re geln auch unsere Ver ant wort lich keit Drit ten ge gen über. Soweit in den für den Auftrag gel-
tenden ge setzli chen Vor schriften eine Haf tungs höchst sum me nicht festge legt ist, be stimmt sich diese
nach Nr. 9 der All ge mei nen Auf tragsbedingun gen.
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Seite 2

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Gesamtlagebeurteilung durch den Bürgermeister

Der Bürgermeister hat im Gesamtlagebericht, der als Anlage 6 diesem Bericht beigefügt ist, und im Ge-
samt ab schluss, ins besondere im Gesamtanhang, welcher als Anlage 3 diesem Bericht bei ge fügt ist, die
folgenden, wesentlichen Aussagen zur wirtschaftlichen Gesamtlage der Kreisstadt Siegburg gemacht:

Im einführenden Teil des Gesamtlageberichtes wird die Kreisstadt Siegburg in einer kurzen Beschrei-
bung dar gestellt. Hierbei wird vor allem auf die geographische Lage der Kreisstadt sowie die vielfälti gen
kulturellen An gebote, wie u.a. Thea ter und Museen, eingegangen.

Im Gesamtabschluss 2015 sind neben dem Kernhaushalt die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS AöR)
und die Stadt ent wicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) vollkonsolidiert sowie die Pauline von Mal-
lin ckrodt GmbH als Equity-Kon solidierung einbezogen.

Im Rahmen der Ertragsgesamtlage wird dargestellt, dass das ordentliche Gesamtergebnis mit 
T€ 14.345 positiv ist und nach Berücksichtigung eines negativen Gesamtfinanzergebnisses von 
T€ 14.221 und eines positiven außerordentlichen Gesamtergebnisses von T€ 128 sich insgesamt ein
Ge samtjahresüberschuss  von T€ 252 ergibt.

Die Vermögensgesamtlage wird vor allem durch das Anlagevermögen geprägt. Das Anlagevermögen
i.H.v. 642,1 Mio. € macht 96 % der Gesamtbilanzsumme aus; dabei handelt es sich im Wesentlichen um
das Sach- und Fi nanzanlagevermögen. Das Sachanlagevermögen umfasst vorwiegend Grünflä chen,
Schul gebäu de, sons tige Betriebsgebäude sowie im Infrastrukturvermögen neben dem städti schen Stra-
ßen vermögen die Ent wäs se rungs- und Ab was ser be seit igungsanlagen. Das Finanzanlage vermögen um-
fasst im We sentli chen die Be teili gung am Wahn bach talsper renverband sowie die örtli chen Stiftun gen im
Son der ver mö gen. Die rest li chen 4 % des Ver mö gens ver tei len sich auf Um lauf ver mö gen und ak ti ve
Rech nungs ab gren zungs po sten. 

Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital mit T€ 14.074 rd. 2 % der Gesamtbilanzsumme. Unter den
Son derpo sten (T€ 67.062) wer den vor allem öffentliche und private Zuweisungen und Zuschüsse aus ge-
wie sen, un ter den Rück stellungen im We sent li chen Pensionsverpflichtungen (T€ 64.916). Die Ver bind-
lich kei ten be in halten zum größ ten Teil Ver bindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (T€ 392.294) so-
wie Ver bind lich keiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (T€ 89.535). Die Schul den ge samtla ge wird
maß geb lich durch das Fremd ka pi tal (Rückstellungen, Ver bind lich kei ten, pas sive Rech nungsab gren-
zungspo sten) mit rd. 88 % der Ge samt bi lanzsumme be stimmt.

Des Weiteren wird im Gesamtlagebericht die Gesamtkapitalflussrechnung dargestellt, welche einen Fi-
nanz mit tel fonds am Ende der Periode von T€ 4.687 ausweist.

Als besondere Sachverhalte, die eine mögliche Auswirkung auf die Gesamtvermögenslage der Kreis-
stadt ha ben, wird der Neubau und die Erweiterung von Kindertagesstätten mit geplanten Kosten von ca.
1 Mio. € im Haushaltsansatz 2016 aufgezählt, die Realisation des sog. Michaelsbergkonzeptes in den
Jah ren 2015 - 2019 i.H.v. rund 7 Mio. € sowie die Großinstandsetzung des Rathauses. Es wird mit ei-
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Seite 3

nem zweis telli gen Millio nen betrag gerechnet. Aufgrund der Flüchtlingssituation und der Tatsache, dass
die Unterbringung dauerhaft zugewiesener Menschen notwendig ist, sind Investitionen von rd. 5 Mio.€ in
stadteigene Unterkünfte vorgesehen, die noch in entsprechender Form hergerichtet werden müssen.

Des Weiteren wurden im Jahr 2015 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Abwassergebüh ren
und Was se rent gelte er höht. Die Stadt be trie be Siegburg AöR haben zudem zum 1. Februar 2015 das
Se nio ren zen trum in der Frie drich-E bert-Straße 16 von der Nordrheinischen Ärzteversorgung erworben,
aus des sen Ver mie tung jähr liche Erlöse in Höhe von ca. 1,635 Mio € erwartet werden. 

Der Stadt ent wick lungs ge sell schaft Sieg burg mbH sind im Jahr 2015 T€ 20 für die Sanierungskosten an
der Tiefgarage Kaiser straße von den beiden für die Errichtung der Tiefgarage verantwortlichen Firmen
erstattet worden. Die Mängelbeseitungsarbeiten sollen voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden.

Zu der künftigen Entwicklung sowie den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung enthält der Ge-
samt la gebericht für das Haushaltsjahr 2015 die folgenden, wesentlichen Aussagen:

Für die Kernverwaltung der Kreisstadt wurden Sicherheitsstandards und eine interne Aufsicht gemäß
§ 31 GemH VO NRW festgelegt.

Aufgrund der vom Rat der Kreisstadt Siegburg beschlossenen umfangreichen Konsolidie rungs schrit te
für die Haus halte ab 2015 in Form von Hebesatz-, Gebühren- und Entgelterhöhungen konnte ein dro-
hen des Haus halts si che rungs kon zept ver mie den wer den. Wei terhin soll der Spar kurs im Bereich der
Perso nal kosten fort ge führt werden. In Bezug auf die Flüchtlingsproblematik wurde der Haushaltsplan
2016 unter Zustimmung der Kommunalaufsicht im Februar 2016 noch einmal angepasst. Den Haus-
halts planungen liegen die veranschlagten Kreisumlagen für die Jahre 2015/2016 zugrunde.
Darüber hinaus weist der Bürgermeister sowohl auf bestehende Risiken im Personal- und Forde rungs-
bereich als auch auf Chancen bei zukunftsgerichteten Entscheidungen zur Stärkung des Stand ortes
Siegburg  vor allem für den Einzelhandel hin. Insbesondere im Bereich des Forderungsmanagements
wird ab 2015 in Ab hän gig keit von der Altersstruktur der Forderungen eine entsprechende Risikovorsor-
ge ge trof fen.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 rechnete die Stadtbetriebe Siegburg AöR mit einem negativen
Jahresergebnis von ca. 1,36 Mio €. Aufgrund eines einmaligen Zuschusses von der Stadt in Höhe des
erwarteten Jahresverlustes soll das Ergebnis für 2016 ausgeglichen sein. Auch für die folgenden Jahre
bis 2018 werden jeweils Liquiditätsunterdeckungen erwartet. Erst ab 2019 sollen die Einnahmen die
Ausgaben übersteigen. Weiterhin beteiligt sich die Anstalt am 2017 gegründeten Stadtwerk der Stadt
Siegburg.

Insgesamt ist festzustellen, dass die künftige Entwicklung der Kreisstadt und die Chancen und Risi ken
der künf ti gen Ge samtent wicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet und im Gesamt ab schluss und Ge-
samt la ge be richt zu treffend dargestellt wurden. Im Rahmen der Prüfung sind wir - soweit die ge prüf ten
Unter la gen eine sol che Be ur teilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Ge samtla ge beur-
teilung des gesetzlichen Vertreters, ins besondere hinsichtlich der künftigen Ent wicklung der Kreis stadt,
rea lis tisch er scheint.
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Seite 4

2.2 Feststellung zur Einhaltung von Gesetz und Satzungen

Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung des Gesamtabschlusses

Als Prüfer haben wir auch über bei der Durchführung unserer Prüfung fest ge stellte Un rich tig kei ten und
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. 

Die gesetzlichen Vor schriften sind die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtla ge-
berichtes gel ten den Rech nungs le gungsnormen im Sinne des § 116 GO NRW und der §§ 49 ff. GemH-
VO NRW. Hier zu ge hö ren die Grund sät ze ord nungs mä ßi ger Buch füh rung, An satz-, Ausweis-, Bewer-
tungs- und Konso lidie rungs vorschriften für den Gesamtabschluss sowie An ga be- und Er läute rungs-
pflichten im Gesamtanhang und Vor schrif ten zur Auf stel lung des Ge samtla ge be rich tes.

Der Gesamtabschluss sowie der Gesamtlagebericht wurden gemäß den vorgenannten Vorschriften auf-
ge stellt. 

Der vom Kämmerer am 21. März 2017 aufgestellte und vom Bürgermeister am 22. März 2017 be stätig te
Ge samt ab schlus sent wurf für das Jahr 2015 wurde am 29. März 2017 dem Rat zu geleitet. Nach §§ 116
Abs. 5 Satz 2 i.V.m. 95 Abs. 3 GO NRW soll der vom Bürgermeister be stätigte Ge samtab schlus sent wurf
in ner halb von neun Mo na ten nach Ab lauf des Haus haltsjah res dem Rat zugeleitet wer den. In so fern wur-
de ge gen die vor ge nannte ge setz li che Frist ver stoßen. Der Verstoß ist nicht mit Sank tionen oder ver fah-
rens recht li chen Fol gen be haftet.

Darüber hinaus haben wir bei der Durchführung der Prüfung keine Unrichtigkeiten (unbewusste Feh ler)
oder Verstöße (bewusste Verletzung der gesetzlichen Vorschriften) festgestellt. Ebenso sind keine Tat-
sa chen festgestellt worden, die einen schwerwiegenden Verstoß der gesetzlichen Vertreter gegen die
Vor schriften zur haushaltsrechtlichen Rech nungslegung darstellen.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung des gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW aufzustellenden Gesamtabschlusses sind:

- der Gesamtabschluss, bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtanh ang
sowie

- der Gesamtlagebericht.

Bei der Prüfung des Gesamtabschlusses erstrecken sich unsere Prüfungshandlungen auf folgende Be-
rei che:
- Abgrenzung des Konsolidierungskreises,
- die Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamt ab schluss einbezoge nen Jah resab schlüs se und deren

konsolidierungsbedingten Anpassungen,
- vorgenommene Konsolidierungsmaßnahmen,
- Beachtung gesetzlicher, satzungsmäßiger und gesellschaftsvertragli cher Bestimmungen bei den in

den Ge samt ab schluss ein zube zie henden verselbstständigten Aufgabenberei chen.

Die Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes nach den einschlägigen ge-
setzli chen Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW so wie der GemHVO NRW liegen in der Ver-
antwor tung von Bür ger meis ter und Käm me rer der Kreisstadt. Unse re Aufgabe ist es, auf der Grundla ge
der von uns durch ge führ ten Prü fung ein Ur teil über den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebe richt
abzu ge ben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften, z.B. devisen-, preis-, vergabe- und ar-
beits rechtli cher Vor schriften, gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Prüfung, als sich aus diesen an-
deren Vor schrif ten üblicherweise Rückwirkungen auf den Gesamtabschluss oder den Gesamtlage be-
richt erge ben.

Der dem Gesamtabschluss gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW beizufügende Beteiligungsbericht ist nicht
Ge genstand der Prüfung.

Ebenso war nicht Gegenstand der Prüfung die Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten oder doloser
Handlun gen. Unsere Prüfungshandlungen sind daher ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet,
schwerwiegende Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und außerhalb der Rechnungslegung be gan-
gene Ordnungswidrigkei ten aufzudecken. Anhaltspunkte, die eine Ausdehnung der Prüfung in die ser
Hinsicht hätten erforderlich wer den lassen, haben sich jedoch nicht ergeben.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk vom 27. November 2015 versehene Gesamtabschluss zum 31. De zem ber 2014, der am
17. Dezember 2015 durch den Rat der Kreis stadt fest ge stellt wur de.
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Seite 6

Wir haben unsere Prüfung nach den Bestimmungen der GO NRW sowie der GemHVO NRW un ter ent-
spre chender Beachtung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestell ten deut schen Grund sät-
ze ord nungs mä ßi ger Durch füh rung von Konzernabschlussprüfungen (IDW PS 320 n.F.) vor genom men.
Danach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hin rei chen der Si cher heit beur teilt wer-
den kann, ob der Ge samtab schluss und der Gesamtlagebericht frei von we sent li chen Män geln sind. Im
Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die Angaben im Gesamtabschluss und Ge samt la gebericht
überwiegend auf der Ba sis von Stich pro ben be urteilt. Die Prü fung umfasst die Be urtei lung der an ge-
wand ten Bi lan zie rungs-, Be wer tungs- und Gliede rungs grundsätze und der wesentli chen Einschät zun gen
des Bür ger meis ters so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Gesamt abschlusses und des Ge-
samt la gebe richtes. Wir sind der Auf fas sung, dass un se re Prü fung ei ne hin rei chend si che re Grund la ge
für unser Prüfungsurteil bil det.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes wurde von uns ei ne Prü fungs stra te gie er ar-
bei tet. Die se basiert unter Einschätzung des Umfeldes und der Gesamtlage der Kreisstadt, auf den Aus-
künf ten des Bürgermeisters über die we sentli chen Ziele, Strategien und Risiken, analyti schen Prü fungs-
hand lun gen zur Ein schät zung von Prü fungsri siken und auf der grundsätzlichen Beurteilung des in ternen
Kon troll sys tems der Kreisstadt. Darüber hinaus wurden die Feststellungen aus den vor angegan genen
Ge samt ab schlussprüfungen be rücksich tigt.

Anschließend wurde unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit ein
Prü fungsprogramm entwickelt, welches Art und Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlun gen fest-
legt. Dabei wurden aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse folgende Prüfungsschwerpunkte bestimmt:

- Prüfung der Abgrenzung des Konsolidierungskreises der Kreisstadt Siegburg,
- Prüfung des Summenabschlusses einschließlich entsprechender Überleitungen und Anpassun gen

an einheitliche Bewertungsmethoden aus Sicht des Gesamtabschlusses,
- Prüfung der Konsolidierungsmaßnahmen (Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Auf-

wands- und Ertragskonsolidierung),
- Prüfung von Gesamtanhang und Gesamtlagebericht, insbesondere auf Vollständigkeit.

Die Auswahl der im Rahmen der Einzelfallprüfung zu prüfenden Geschäftsvorfälle erfolgte un ter An-
wendung stichprobengestützter Prüfungsverfahren, wobei die Methode der bewussten Aus wahl an ge-
wandt wur de. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der ein-
zel nen Posten des Ge samt abschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der ge-
setz li chen, haus halts rechtli chen Rech nungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses haben wir auch die Jahresabschlüsse von den zu
kon solidieren den verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli cher
Form zu prüfen. Diese Prüfung konnte gemäß § 116 Abs. 7 GO NRW unterbleiben, da die Jah resab-
schlüsse der in den Gesamtab schluss einbezogenen verselbstständigten Auf ga ben be rei che be reits
nach den für sie geltenden Vorschriften durch uns ge prüft worden sind.
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Seite 7

Wir haben die Prüfung mit zeitlicher Unterbrechung im Zeitraum vom 3. Februar bis zum 9. Mai 2017 in
un se rem Bü ro in Bornheim durch ge führt. Die Vorarbei ten und die Be richtsabfas sung wur den eben falls in
un se rem Bü ro in Born heim erledigt. 

Über Art und Umfang sowie die Ergebnis se un serer Prü fung er stat ten wir den nach fol gen den Be richt,
der nach den Grundsätzen des IDW Prü fungs stan dards zur Prü fung des Jahres ab schlusses und La-
gebe richts ei ner Ge bietskörperschaft (IDW PS 730) er stellt wur de. Das Prü fungs er geb nis ist ent spre-
chend der Vor schrif ten der GO NRW in ei nem Be stäti gungsver merk zu sam menzu fas sen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Ar-
beitspapie ren festgehalten.

Der Bürgermeister, die gesetzlichen Vertreter der verselbstständigten Aufgabenbereiche, die Ab schluss-
prüfer die ser verselbstständigten Aufgabenbereiche sowie alle beauftragten weiteren Per so nen ha ben
die uns in ana loger An wen dung des § 320 Abs. 2 HGB ge for der ten Aus künf te und Nach wei se be reit wil-
lig, voll ständig und recht zei tig er teilt. Ergänzend hierzu hat uns der Bürgermeister am 9. Mai 2017
schrift lich be stätigt, dass in dem vor ge leg ten Gesamtabschluss alle konsolidierungspflichtigen ver-
selbststän digten Aufgaben berei che ein bezogen wor den sind und dass die in dem Gesamtab schluss ein-
bezo ge nen Ab schlüsse alle bilan zierungs pflichtigen Ver mö genswerte, Verpflichtungen, Rückstellun gen
und Ab gren zungen sowie sämtliche Auf wen dun gen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse be rück-
sich tigt und alle erforderlichen Angaben ge macht sind. Er hat uns dar über hinaus versichert, dass sämt-
liche kon so li die rungs pflichti gen Vorgänge im Ge samtabschluss zutreffend be rücksichtigt wor den sind. 
In der Erklä rung wird außerdem versichert, dass der Ge samt la ge be richt auch hin sicht lich er war te ter
Ent wick lungen al le für die Beur tei lung der Ge samtlage der Kreisstadt we sentlichen Gesichts punkte so-
wie die nach § 51 Abs. 1 GemHVO NRW erfor der li chen Anga ben, ins be son dere die für die künfti ge Ge-
samt ent wick lung der Kreisstadt wesentli chen Chan cen und Risiken, ent hält. 
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Seite 8

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung des Gesamtabschlusses

4.1 Konsolidierungskreis und Gesamtabschlussstichtag

In den Gesamtabschluss der Kreisstadt Siegburg zum 31. Dezember 2015 wurden neben der Kreis stadt
unverändert die fol genden ver selbstständigten Aufgabenbereiche einbezogen:

- Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg,
- Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg.

Im Rahmen der Equity-Konsolidierung wurden unverändert die folgenden verselbstständigten Aufgaben-
be rei che in den Ge samtabschluss der Kreisstadt zum 31. Dezember 2015 einbezogen:

- Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg.

Auf die Einbeziehung der folgenden verselbstständigten Aufgabenbereiche wurde weiterhin verzich tet:

- Wasserverband Mühlengraben, Siegburg,
- Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH, Siegburg.

Auf die Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche wurde verzichtet, da diese sowohl bei
einzel ner Betrachtung als auch bei zusammengefasster Betrachtung für die Ver pflich tung, ein den tat-
säch li chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi nanzge samt-
la ge der Kreisstadt zu ver mit teln, von unter ge ordne ter Be deu tung sind.

Es ist festzustellen, dass die Vorschriften zur Nichteinbeziehung (§ 116 GO NRW) und zur Equity-Bi lan-
zierung (§ 50 GemHVO NRW i.V.m. §§ 311, 312 HGB) beachtet wurden.

Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises ist gemäß § 50 GemHVO NRW zutreffend erfolgt. Die im
Ge samtanhang (Anlage 3) hierzu gemachten Angaben sind zutreffend. 

Gesamtabschlussstichtag ist gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 GO NRW der 31. Dezember 2015. Die Auf stel-
lung von Zwi schenab schlüssen war nicht erforderlich, da der Abschlussstichtag der je weils in den Ge-
samtabschluss ein zubeziehen den verselbstständigten Aufgabenbereiche nicht vom Ge samtab schluss-
stichtag abweicht.

 

4.2 Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse

Der Jahresabschluss der Kreisstadt Siegburg zum 31. Dezember 2015 wurde von uns gemäß § 101 GO
NRW geprüft und mit ei nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss des verselbstständigten Aufgabenbereichs, Stadtbetriebe Siegburg AöR, Sieg-
burg, zum 31. Dezember 2015 wurde von uns gemäß § 114a GO NRW i.V.m. § 316 ff. HGB ge prüft und
mit ei nem un ein ge schränk ten Be stäti gungs ver merk verse hen.
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Seite 9

Der Jahresabschluss des verselbstständigten Aufgabenbereichs, Stadtentwicklungsgesellschaft Sieg-
burg mbH, Siegburg, zum 31. Dezember 2015 wurde von uns auf Grundlage der ge sellschaftsver tragli-
chen Prü fungs pflicht ent sprechend §§ 316 ff. HGB geprüft und mit einem unein geschränkten Be stäti-
gungs ver merk ver sehen.

Der Jahresabschluss des verselbstständigten Aufgabenbereichs, Pauline von Mallinckrodt GmbH, Sieg-
burg, zum 31. Dezember 2015 wurde von uns gemäß § 316 ff. HGB ge prüft und mit einem unein ge-
schränkten Be stäti gungsvermerk ver se hen.

Die Jahresabschlüsse der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche wurden an die ein-
heitliche Bilanzierung und Bewertung im Gesamtabschluss (Kommunalbilanz II, § 50 Abs. 1 GemHVO
NRW i.V.m. §§ 300 Abs. 2, 308 HGB) angepasst. In diesem Zusammenhang haben sich Erträge von
T€ 949 (T€ 833) im Ge samtab schluss 2015 ergeben.

Wir haben die Jahresabschlüsse der Kreisstadt und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufga-
ben be rei che so wie die Über leitung auf die einheitliche Bilanzierung und Bewertung für Zwecke des Ge-
samt ab schlusses ge prüft. Es wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Konzernrechnungsle gung an-
ge wandt, insbe sondere der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit.

Feststellungen, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse und deren Einbezie hung in den
Ge samtabschluss sprechen, wurden nicht getroffen. Die Jahresabschlüsse stellen unter Berück sichti-
gung unserer Feststellungen eine geeignete Konsolidierungsgrundlage dar.

 

4.3 Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses

4.3.1 Buchführung zum Gesamtabschluss und weitere geprüfte Unterlagen

Die Erstellung des Gesamtabschlusses erfolgt über das System newsystem kommunal der INFOMA
Soft ware Con sulting GmbH, Ulm, in der Version NKR/NKF-System V6 sowie mittels des Tabellenkal-
kula tionsprogramms MS Excel. Für die IT-Anwendung INFOMA liegt ein Zer ti fi kat mit Da tum vom 12.
Mai 2012 der TÜV Informa tions tech nik GmbH, Es sen, über die Er füllung der Prüf an for de run gen ge mäß
IKKSA Fü.B V4.03 und Dp.NW V7.00 vor. Die Kon soli die rungs maß nah men wur den in ei ner edv-tech-
nisch geführten Excel-Datei er fasst und über ge son der te Kon soli die rungsspal ten, auf bau end auf der
Sum men bi lanz für je den Ab schluss po sten geson dert er fasst.

Die Werte für die Kapital-, Aufwands- und Ertrags- sowie Schuldenkonsolidierung wurden für jeden Ab-
schluss po sten und für jede zu konsolidierende Einheit gesondert erfasst und dargestellt. Die Do ku-
menta tion der ge samt ab schlusser heb li chen Wertermittlungen ist klar und übersichtlich auf ge baut.

Das von der Kreisstadt eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht an ge mes-
sene Re gelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe in der Konzernrechnungslegung vor. Die
Bü cher der Kommune werden ordnungsgemäß geführt. Der verwendete Kontenplan gewähr lei stet eine
klare und über sicht liche Ord nung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle werden voll stän dig, fort-

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



Seite 10

laufend und zeitgerecht er fasst. Die Belege sind ordentlich und leicht greifbar aufbewahrt. Nach un se ren
Fest stel lungen entsprechen Buch führung und Belegwesen zum Gesamtabschluss den gesetzli chen Vor-
schriften und den Grundsätzen ord nungs mäßiger Buch führung. 

 

4.3.2 Gesamtabschluss

Die Prüfungspflicht des Gesamtabschlusses ergibt sich für die Kreisstadt aus § 116 Abs. 6 GO NRW.
Der vor lie gen de Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2015 wur de nach den gel ten den Vor schrif ten des
NKFEG NRW, der GemH VO NRW und der GO NRW aufgestellt. Die Vorschriften über die Glie de rung
und den Aus weis der Pos ten der Ge samtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung sind be ach tet wor-
den.

Der uns zur Prüfung vorgelegte Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 5) der Kreis-
stadt Sieg burg ist aus den Jahresabschlüssen der einbezogenen verselbstständigten Aufgaben be reiche
ord nungsge mäß abgeleitet wor den. Die angewandten Konsolidierungsmethoden entspre chen den ge-
setz lichen Vor schrif ten und sind daher ordnungsgemäß. Die Konsolidierungsbuchungen sind ebenso zu-
treffend fort geführt worden.

Soweit im Gesamtabschluss oder in der Gesamtergebnisrechnung Darstellungswahlrechte bestehen,
er folgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Gesamtanhang.

 

4.3.2.1 Gesamtbilanz

Die Vermögens- und Schuldposten in der Gesamtbilanz sind ausreichend nachgewiesen und richtig und
voll stän dig er fasst. Sie sind un ter Be ach tung der für die Konzernrechnungslegung gel ten den ge setz li-
chen Vor schrif ten und den Grundsät zen ord nungs mä ßiger Buch füh rung an ge setzt und bewer tet. Der
Aus weis ist nach den Vor schrif ten der GemH VO NRW vor schriftsmä ßig erfolgt.  Die Gliederung ent-
spricht der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) mit Runderlass emp fohle-
nen Mustervorla ge für die Ge samt bi lanz gemäß Anlage 27 VV Muster zur GO und GemHVO NRW (vgl.
Anlage 1 zu die sem Be richt). Die Prü fung erg ab kei ne Be an stan dun gen.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt der Ausweis des Ergebnisvortrages gemäß des Schreibens der
Kom mu nal auf sicht des Rhein-Sieg-Kreises vom 22. Juli 2015 nicht mehr gesondert in der Bilanz, son-
dern wird in die allge meine Rücklage verrechnet.
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4.3.2.2 Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung sind gemäß der gesetzlichen Vorschrift des § 49 Abs. 3 i.V.m.§ 38 Abs.
1 Satz 1 GemHVO NRW sämtliche Aufwendungen und Erträge der Kreisstadt sowie der einbe zoge nen
ver selbstständigten Aufgabenbereiche periodengerecht und ge trennt von ei nan der er fasst und ord nungs-
gemäß aus ge wie sen wor den.

Bei der Aufstellung der Gesamtergebnisrechnung wurde die Vorschrift des § 49 Abs. 3 i.V.m. § 38 Abs.
1 Satz 3 i.V.m. §§ 2, 38 Abs. 2 GemHVO NRW entsprechend beachtet. Die Gliederung ent spricht der
vom MIK NRW mit Runderlass empfohlenen Mus ter vor la ge für die Ge samtergebnis rech nung ge mäß
Anlage 28 VV Muster zur GO und GemHVO NRW.

 

4.3.2.3 Gesamtanhang

In dem von der Kreisstadt aufgestellten Gesamtanhang sind die auf die Gesamtbilanz und die Ge samt-
er geb nis rech nung an ge wand ten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden aus rei-
chend erläu tert. Al le ge setz lich ge for der ten Ein zel an gaben so wie die wahlwei se in den Gesamt anh ang
über nom me nen An ga ben zur Gesamtbilanz sowie zur Gesamtergebnisrechnung sind voll stän dig und
zu tref fend dar gestellt. Die Prü fung erg ab kei ne Be an stan dun gen.

Gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Gesamtanhang eine Kapitalflussrechnung unter Beach tung
des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz
nach § 342 Abs. 2 HGB bekannt gemachten Form beizufügen.

Die von der Kreisstadt aufgestellte Gesamtkapitalflussrechnung ent spricht der o.g. gesetzlichen Min-
dest an for de rung. Die Prü fung erg ab keine Beanstandungen.

 

4.3.2.4 Gesamtverbindlichkeitenspiegel

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Gesamtabschluss ein Gesamtverbindlichkeitenspiegel
nach Maßgabe des § 47 GemHVO NRW beizufügen.

Der von der Kreisstadt aufgestellte Gesamtverbindlichkeitenspiegel entspricht der gesetzlichen Min dest-
an for de rung. Die Prüfung ergab keine Beanstandung.
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4.4 Gesamtaussage des Gesamtabschlusses

4.4.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Gesamtabschlusses

Es ist festzustellen, dass die Gesamtaussage des Gesamtabschlusses, wie sie sich aus dem Zu sam-
men wir ken von Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtanhang ergibt, unter Be ach tung
der Grundsät ze ord nungs mä ßi ger Buch füh rung und der Vorschrif ten der GO NRW und GemHVO NRW
ein den tat sächli chen Ver hält nissen ent spre chen des Bild der Vermö gens-, Schulden- und Er trags- und
Fi nanzgesamtlage der Kreisstadt ver mit telt.

Die Gesamtaussage des Gesamtabschlusses wurde im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bi lan-
zierungs- und Be wer tungs ent scheidungen sowie durch Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst. Im Fol-
gen den werden daher die we sentli chen Be wer tungs grund la gen sowie die Änderungen von Bewer tungs-
grundlagen und sachverhalts gestal tende Maß nahmen und de ren Aus wir kun gen auf die Ge samt aus sa ge
des Gesamtabschlusses erläutert. 

 

4.4.2 Wesentliche Bewertungs- und Konsolidierungsgrundlagen, deren Änderung und sach ver-
haltsges taltende Maßnah men

4.4.2.1 Allgemeine Feststellungen

Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses wurden gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 308
Abs. 1 Satz 1 HGB einheitlich die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Kreisstadt Siegburg zu-
grundegelegt. Zu der Beschrei bung dieser Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzelnen ver-
weisen wir auf den bei gefügten Gesamt anhang (vgl. Anlage 3). Im Übrigen geben wir zu den we sentli-
chen Bilanzierungs- und Be wer tungs grundsätzen der Kreisstadt Siegburg noch nachstehende, wei tere,
zusätzliche Erläute rungen:

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs mä-
ßiger Buchführung (§§ 49 Abs. 3 i.V.m. 32 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätzlich einzeln
bewertet (§§ 49 Abs. 3 i.V.m. 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW). 

Das Realisations- bzw. Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht werden beachtet (§§ 49 Abs.
3 i.V.m. 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO NRW). 

Von den Bewertungsvereinfachungsverfahren (Gruppenbewertung, Festwertbildung) wurde in zulässi-
gem Um fang Ge brauch ge macht (§§ 49 Abs. 3 i.V.m. 34 GemHVO NRW). Wir verweisen auf die Dar-
stel lung zu den Festwerten des beweglichen Sachanlagevermögens im Gesamtanhang (vgl. Anla ge 3
zu diesem Be richt).
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Eine von den einbezogenen Jahresabschlüssen abweichende Ausübung von Bewer tungswahlrechten im
Ge samtabschluss ist nicht erfolgt (§§ 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 308 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Die Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen sind in Euro aufgestellt. Eine Währungsum rech-
nung für den Gesamtabschluss entfällt daher.

 

4.4.2.2 Feststellungen zu den Konsolidierungsmethoden

Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Auf-
wendun gen der in den Gesamtabschluss einbezogenen Kreisstadt sowie der verselbstständigten Auf ga-
ben be rei che wurden ge mäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 300 Abs. 2 HGB zum Ge samt ab-
schluss zu sam menge fasst. Die Grundsätze der gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 301 ff.
HGB erfor derlichen Kon solidie rungen werden im Folgenden beschrieben:

Die Kapitalkonsolidierung wurde als Vollkonsolidierung nach der Erwerbsmethode im Wege der Neu-
bewer tungsmethode (§ 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 1 Nr. 2 HGB) durchgeführt. Da bei
erfolgt die Verrechnung der Beteiligungsansätze gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 2
HGB mit dem anteiligen Eigenkapital der verselbstständigten konsolidierten Aufgabenbe reiche. Ein ver-
bleibender aktivischer Unterschiedsbetrag wird gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. 
§ 301 Abs. 3 Satz 1 HGB als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen. Ein verbleibender passivi scher
Un ter schiedsbetrag wird gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 3 Satz 1 HGB als Un-
terschieds betrag aus der Kapitalkonsolidierung ange setzt.

Als Grundlage der Wert ansätze dient entweder der Zeit punkt des Erwerbs der Anteile bzw. der Zeit punkt
der erst ma li gen Einbeziehung in den Ge samtabschluss bzw. der Zeitpunkt, zu dem das Unter neh men
bei sukzessivem Er werb Tochterunternehmen ge worden ist. 

Im Rahmen der kommunalen Rechnungslegung gilt der Eröff nungsbilanzstichtag als fiktiver Erwerbs-
zeit punkt der Beteiligungen, da gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW die vorsichtig geschätzten Zeitwerte des
Beteiligungsver mö gens als fiktive Anschaffungskosten zum Eröffnungsbilanzstichtag, dem 1. Januar
2008, fin giert werden. Vor dem Hin ter grund, dass zum Eröffnungsbilanzstichtag bei der Kreis stadt Sieg-
burg be reits Be wer tungs gutachten über ei ne Zeitwertermittlung des Beteiligungsvermögens vor lie gen,
wur de als Erstkonsolidierungs zeit punkt für die zum Kon so li die rungs kreis ge hö ren den ver selbststän dig-
ten Auf ga benbereiche der 1. Januar 2008 bestimmt.

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung wurden zum 1. Januar 2008 folgende stille Reserven und Las ten
im Sachanlage- und Umlaufvermögen der verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgedeckt:
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Stille Reserven/Lasten jährliche Abschreibungen
T€ T€ 

Wasserwerk/SBS AöR FB Wasser
Sachanlagevermögen 9.411 -349

Abwasserwerk/SBS AöR FB Abwasser
Sachanlagevermögen 40.237 -1.976 (bis 2010)
Aufdeckung bei Einbringung 01.01.2011 -21.365

18.872 -393 (ab 2011)
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Sachanlagevermögen 6.482 diverse Effekte
Umlaufvermögen 6.131

12.613

40.896

Im Rahmen der Neugründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 1. Januar 2011 wurden der Ei gen-
betrieb, Was ser werk der Kreisstadt Siegburg, zu Buchwerten, die eigenbetriebsähnliche Einrich tung,
Abwasserwerk der Kreis stadt Siegburg, zu Wiederbeschaffungszeitwerten sowie die Kultur- und Touris-
musförderungsaufgaben aus den ehe maligen städtischen Regiebetrieben ebenfalls zu Buch werten ein-
gebracht. Außerdem erfolgte noch die Über nahme von 94% der Anteile der Stadtentwick lungsgesell-
schaft Siegburg mbH durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR. 

Bei der Kapitalkonsolidierung hat sich aus der Substanzwertermittlung der verselbstständigten Aufga-
ben berei che, Wasser- und Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg, ein Unterschiedsbetrag aus der
Ka pital konsolidie rung in Höhe der Sonderposten gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW von T€ 1.716
(Wasserwerk) bzw. T€ 16.171 (Abwasserwerk) er ge ben. Im Rahmen der Beteiligungsbewertung der bei-
den verselbstständigten Aufga benbereiche Wasser- und Abwas serwerk in der gemäß § 92 GO NRW
aufgestellten kommunalen Eröff nungs bilanz der Kreisstadt Siegburg auf den 1. Januar 2008 wa ren die
be treffenden Sonder posten nicht als Schuldpo sten abzuziehen und haben da mit damals für die Eröff-
nungsbi lanzbewertung den jeweiligen reinvermögenso rientierten Beteiligungsbuch wert der beiden Son-
dervermögen im Finanzanlagevermögen der Eröffnungsbilanz der Kreisstadt erhöht. Im Rah men der
Auf stellung der Gesamtbilanz des Gesamtabschlusses mussten jedoch die Sonderposten auf städti-
scher Konzer nebene gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW im Rah men einer konzern rech nungslegungs-
bezo genen Korrektur buchung als Bestandteile der städtischen Gesamtbilanz wieder mit er fasst werden.
Die Korrektur erfolgte gegen das städtische Konzerneigenkapital. Seit dem Haushaltsjahr 2014 wird der
Kor rek tur be trag als Un ter schiedsbe trag aus der Kapitalkonsolidierung, gemäß dem Schreiben der Kom-
munal auf sicht des Rhein-Sieg-Kreises vom 22. Juli 2015, nicht mehr in ei nem „davon-Posten“ der All ge-
mei nen Rückla ge im Ei genkapital der Ge samt bi lanz ge son dert ausge wiesen.

Die Konsolidierung nach der Equity-Methode ergab für die 25%-ige Beteiligung der Pauline von Mal-
linckrodt GmbH ei nen Wert für die Erstkonsolidierung zum 1. Januar 2008 in Höhe von 
€ 191.734,46, da bei entstand ein negativer Unterschiedsbetrag gemäß § 312 Abs. 1 HGB in Höhe von
€ 333.417,66. Da der negative Unterschiedsbetrag aus thesaurierten Gewinnen zwischen dem tat säch-
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lichen Erwerbs zeitpunkt der Beteiligung und dem Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz der Kreis stadt als fikti-
vem Er werbs zeitpunkt und Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung entstanden ist, war dieser erfolgs-
neutral dem Gesamtergebnisvortrag im Konzer neigenkapital zuzuführen und gleichzeitig der Be teili-
gungs buchwert in der Gesamtbilanz zu erhöhen. 

Die Schuldenkonsolidierung erfolgt gemäß der gesetzlichen Grundlage (§ 50 Abs. 1 GemH VO NRW
i.V.m. § 303 Abs. 1 HGB) durch Eliminierung der Forderungen mit den ent spre chenden Ver bindlichkei-
ten zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbstständigten Aufgabenbe reichen und
der Kreisstadt. 

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 305
Abs. 1 HGB durch Verrechnung der Umsätze aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Erträge
aus Liefe rungs- und Leistungsbeziehungen zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen ver-
selbstständigten Aufgabenbereichen und der Kreisstadt mit den auf sie entfallenden Aufwendun gen. 

Auf die Eliminierung von Zwischenergebnissen wurde wegen der untergeordneten Bedeutung für die
Gesamt lage verzichtet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Gesamtanhang (vgl. Anlage 3 dieses Berich tes).

 

4.4.2.3 Feststellungen zu den Posten der Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2015 

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung zum 01.01.2008 wurden stille Reserven und Lasten auf einzel ne
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und der Vorräte sowie auf Sonderposten ver teilt,
die bis zum Bi lanz stich tag fort ge schrie ben wur den. Dar über hin aus er folgte eine Anpassung der stillen
Re ser ven und Las ten im Be zug auf die Ver mö gens ge genstän de und Schulden des Abwasser werkes der
Kreis stadt Sieg burg so wie der Kunst- und Samm lungsgegen stän de des Stadtmuseums zum 01.01.2011
im Rah men der Ein brin gung in die Stadt betrie be Siegburg AöR.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind einheitlich zu Anschaffungskosten, vermindert um plan-
mäßi ge lineare Ab schrei bungen gemäß der örtlich festgelegten Nutzungsdauer bewertet. 

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt einheitlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungsko-
sten, vermin dert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Ab schrei-
bungen von abnutzba ren Ver mögensgegenständen werden unter Zugrundelegung der örtlich festgeleg-
ten Nut zungsdauern nach der li nea ren Methode vorgenommen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend
der ortsüblichen Nutzungsdauertabelle. Bei An schaffungs- oder Her stellungs kosten von weniger als net-
to € 410,00 werden diese gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW als geringwerti ge Wirt schaftsgüter unmit-
telbar im Aufwand erfasst. 
 
Bei der Stadtbetriebe Siegburg AöR und der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH werden für
Ver mö gens ge gen stän de mit An schaf fungsko sten zwischen netto € 150,00 bis € 1.000,00 in Anlehnung
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an § 6 Abs. 2a EStG Sam mel po sten gebildet, die p.a. mit 20 % gewinnmindernd aufgelöst werden. Auf-
grund der un ter ge ordne ten Be deutung für die Vermö gens-, Schul den-, Ertrags- und Finanzgesamtlage
des Gesamt ab schlus ses der Kreisstadt wurde die abwei chende Bilan zie rung bei den verselbstständig-
ten Aufgaben be rei chen beibe halten.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW, so fern
von ei nem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert
nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte
gebildet. Ebenso wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Gruppenwerte gemäß § 34 Abs. 3
GemHVO NRW zu bilden.

Von dem Wahlrecht, aktivierte Eigenleistungen als Anschaffungsnebenkosten bzw. Herstel lungsko sten
bei der Anschaffung oder Her stellung von Vermögensgegenständen zu berücksichtigen, wurde bei der
SBS AöR und der Kreisstadt Ge brauch gemacht.

Wir weisen darauf hin, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens ge mäß
§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW saldiert i.H.v. T€ 30 bei der Kreisstadt und i.H.v. T€ -5 beim Kon zernteil
Stadt be triebe Siegburg AöR sowie bei der Stadtenwicklungsgesellschaft Siegburg mbH i.H.v. T€ 18 im
Ge samt ab schluss un mit tel bar mit der all ge mei nen Rück la ge ver rech net wur den.

Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, die übrigen Beteiligun gen,
das Sondervermögen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen mit den fortgeführ-
ten Anschaf fungskosten angesetzt. Für das Sondervermögen der Stiftungen wurde in glei cher Höhe ein
Sonderposten an gesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum
Nenn wert; für Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, wurden Wertberichtigungen gebildet. 

Die Bewertung der Sonderposten erfolgt in Höhe der jeweils erhaltenen Zuwendung, soweit diese be-
reits für den vorgesehenen investiven Zweck verwendet wurde. Bei unentgeltlichen Vermögens übertra-
gungen erfolgt die Bewertung des Sonderpostens in Höhe des aktivierten Vermögensgegen standes. Die
Auflösung der Sonderpo sten erfolgt gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung
des bezuschussten Vermögens gegenstandes.

Sonderposten für den Gebührenausgleich gemäß § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO NRW wurden so wohl
für den verselbstständigten Aufgabenbereich, Stadtbetriebe Siegburg AöR Fachbereich Abwas ser, als
auch für die Kreisstadt ge bil det.

Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage einer von den Rheinischen Versorgungs kas-
sen, Köln, durchgeführten versicherungsmathematischen Berechnung nach Maßgabe des § 36 Abs. 1
GemHVO NRW angesetzt. In dem verselbstständigten Aufgabenbereich, Stadtbetriebe Sieg burg AöR,
wur den die Pen sions verpflich tungen entsprechend der NKF-Vorschriften umbewertet; dar aus ergibt sich
ein positiver Ergebniseffekt von T€ 892.
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Die Rückstellung für Deponien und Altlasten sind gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW mit den zu er-
wartenden Gesamtkosten angesetzt.

Die Instandhaltungsrückstellungen werden in Höhe des voraussichtlichen Instandhaltungsaufw ands
an gesetzt.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW berücksich tigt
alle er kennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Bewertung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

 

4.5 Gesamtlagebericht

Nach §§ 116 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, 49 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Gesamtabschluss ein Ge-
samtlage bericht beizufügen.

Der Gesamtlagebericht, der als Anlage 6 diesem Bericht beigefügt ist, steht im Einklang mit dem Ge-
samt ab schluss so wie mit den von uns bei der Prü fung ge won ne nen Er kennt nis sen. Er vermittelt ins ge-
samt ei ne zutref fen de Vor stellung von der Ge samtla ge der Kreisstadt. Un se re Prü fung hat zu dem Er-
gebnis ge führt, dass im Ge samtlage be richt die we sentli chen Chan cen und Ri si ken der künf tigen Ge-
samtent wick lung zu tref fend darge stellt sind. Die nach § 51 Abs. 1 GemH VO NRW er for der li chen An ga-
ben wer den voll stän dig und zu tref fend ge macht.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Gesamtlagebericht alle vorgeschriebenen Angaben ent-
hält und er da mit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

 

4.6 Beteiligungsbericht

Gemäß §§ 117 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, 49 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Gesamt abschluss ein Be-
teili gungsbericht beizufügen (vgl. Anlage 8).

Wir haben uns davon überzeugt, dass in dem von der Kreisstadt Siegburg aufgestellten Beteiligungs be-
richt die in § 52 GemH VO NRW ge setzlich ge for der ten Mindestangaben und -erläuterungen zu tref fend
enthalten sind. 

Ein eigenständiges Prüfungsurteil wird jedoch hierzu nicht abgegeben, da der Beteiligungsbericht kein
eigenständiger, gesetzlicher Prüfungsgegenstand im Rahmen der Gesamtabschlus sprüfung der Kom-
mu ne ist.
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5. Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage

31.12.2015 31.12.2014

Infrastrukturquote % 34,3 36,3
  [= Infrastrukturvermögen : Bilanzsumme]

Eigenkapitalquote I % 2,1 2,3
  [= Eigenkapital : Bilanzsumme]

Eigenkapitalquote II % 11,0 11,9
  [= (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen
  u. Beiträge) : Bilanzsumme]

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote % 14,7 18,7
  [= kurzfristige Verbindlichkeiten : Bilanzsumme]

Anlagendeckungsgrad II % 61,3 62,1
  [= (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen
  u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital)
  : Anlagevermögen]

Zuwendungsquote % 16,1 14,8
  [= Erträge aus Zuwendungen
  : Ordentliche Gesamterträge]

Personalintensität % 19,5 18,6
  [= Personalaufwendungen
  : Ordentliche Gesamtaufwendungen]

Sach- und Dienstleistungsintensität % 13,3 13,0
  [= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  : Ordentliche Gesamtaufwendungen]

Transferaufwandsquote % 39,5 34,6
  [= Transferaufwendungen
  : Ordentliche Gesamtaufwendungen]

Zinslastquote % 12,3 12,5
  [= Finanzaufwendung
  : Ordentliche Gesamtaufwendungen]

Aufwandsdeckungsgrad % 111,7 87,4
  [= Ordentliche Gesamterträge
  : Ordentliche Gesamtaufwendungen]
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Dem Gesamtabschluss und dem Gesamtlagebericht der Kreisstadt Siegburg, für das Haushaltsjahr vom
1. Ja nu ar bis 31. Dezember 2015 ha ben wir den als An la ge 7 bei ge füg ten, un ein ge schränkten Be stäti-
gungsver merk, da tiert auf den 9. Mai 2017 wie folgt er teilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Kreisstadt Siegburg aufgestellten Gesamtabschluss - bestehend aus der Ge-
samt er geb nis rech nung, der Ge samtbilanz und dem Gesamtanhang - und den Gesamtlagebericht für
das Haus halts jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Aufstellung von Gesamtab schluss
und Ge samtla ge be richt nach den haus haltsrechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den
er gänzenden Be stim mungen der örtli chen Sat zun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim mun gen liegt
in der Verant wortung des Bürgermeis ters der Kreisstadt. Un sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführ ten Prü fung eine Beurtei lung über den Ge samt ab schluss und den Ge samtlagebe-
richt abzu geben. 

Wir haben unsere Gesamtabschlussprüfung nach § 116 Abs. 6 i.V.m. § 101 Abs. 2 bis 8 GO NRW und
nach § 317 HGB un ter Be ach tung der vom In sti tut der Wirt schaft s prüfer (IDW) fest ge stell ten deut schen
Grund sätze ord nungsmä ßi ger Ab schluss prü fung vor ge nom men. Da nach ist die Prüfung so zu planen
und durchzufüh ren, dass Un richtig keiten und Ver stöße, die sich auf die Dar stel lung des durch den Ge-
samtabschluss unter Be ach tung der Grundsät ze ord nungs mäßiger Buchfüh rung und durch den Ge-
samtlagebericht ver mit telten Bildes der Ver mö gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge samtlage we-
sent lich auswir ken, mit hin rei chen der Si cher heit er kannt wer den. Bei der Fest legung der Prü fungs hand-
lun gen werden die Kennt nis se über die Geschäfts- und Ver waltungstätigkeit und über das wirt schaft li che
und rechtliche Umfeld der Kreisstadt einschließlich der in den Ge samt abschluss einbezo ge nen ver-
selbststän digten Aufgabenbereiche sowie die Er war tun gen über mög liche Feh ler be rück sich tigt. Im Rah-
men der Prü fung wer den die Wirk sam keit des rech nungs le gungs bezo genen in ter nen Kon trollsys tems
so wie Nach weise für die Anga ben im Ge samt ab schluss und Gesamt lage be richt über wie gend auf der
Ba sis von Stich pro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der Jahresabschlüsse der in den
Ge samtabschluss einbezogenen ver selbststän digten Aufgabenbereiche, die Abgrenzung des Kon soli-
die rungs krei ses, die an ge wand ten Bi lan zie rungs- und Kon solidierungs grundsätze und der we sentli chen
Ein schät zun gen des Bür ger meis ters der Kreisstadt so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des
Ge samtab schlusses und des Ge samtla geberichtes. Wir sind der Auf fas sung, dass un sere Prü fung ei ne
hin rei chend si che re Grund la ge für un se re Be ur tei lung bil det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Ge-
samtab schluss den haushalts rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der örtli-
chen Satzungen und sons ti gen orts rechtli chen Be stimmun gen und vermittelt un ter Be ach tung der
Grund sät ze ord nungs mä ßi ger Buch füh rung ein den tat sächli chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild
der Vermö gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kreisstadt. Der Gesamtlagebericht
steht in Ein klang mit dem Gesamtab schluss, ver mit telt ins ge samt ei n zu tref fen des Bild der Gesamtla ge
der Kreis stadt und stellt die Chan cen und Ri si ken der zu künf ti gen Ge samtentwicklung zu tref fend dar."
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7. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, den er gän-
zenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen so wie den
deut schen Grundsät zen ord nungs mä ßi ger Be richt ers tat tung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) ge-
fer tigt.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe rich-
tes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Gesamt ab-
schlusses und des Gesamtlageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form
(einschließlich der Über set zung in an de re Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnah me,
sofern hierbei unser Be stäti gungs ver merk zi tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Bornheim, den 9. Mai 2017

 dhpg Dr. Harzem & Partner mbB
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

 gez. Klaus Altendorf gez. Marco Halfmann
 Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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I. Gesamtbilanz zum 31.12.2015

AKTIVA PASSIVA

Bilanzposten  Haushaltsjahr
 EUR 

 Vorjahr 
EUR  

Bilanzposten  Haushaltsjahr
 EUR 

 Vorjahr 
 EUR 

1. Anlagevermögen 642.117.000,26                          614.770.496,84                          1. Eigenkapital -14.073.962,18 -14.887.455,90 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 10.763.085,06                            12.001.839,37                            1.1  Allgemeine Rücklage -13.822.080,85 -29.576.691,88 
1.2  Sachanlagen 584.561.206,55                          555.513.980,22                          1.2  Sonderrücklagen

1.2.1  Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.3  Ausgleichsrücklage 0,00 -15.029.998,61 
1.2.1.1 Grünflächen 54.580.108,91                            54.584.156,91                            1.4  Gesamtjahresergebnis -251.881,33 29.719.234,59 
1.2.1.2 Ackerland 1.502.252,00                              1.502.252,00                              1.5  Ausgleichsposten f. Ant. a. Gesellschafter
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.685.283,00                              1.688.840,00                              2. Sonderposten -67.061.727,00 -67.811.784,92 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.982.384,67                              6.977.671,24                              2.1  Sonderposten für Zuwendungen -55.522.503,04 -56.641.867,22 

1.2.2  Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte 2.2  Sonderposten für Beiträge -4.135.674,36 -4.349.566,97 
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 5.502.148,08                              4.950.008,55                              2.3  Sonderposten für den Gebührenausgleich -700.960,35 -166.332,54 
1.2.2.2 Schulen 80.821.669,88                            82.765.190,83                            2.4  Sonstige Sonderposten -6.702.589,25 -6.654.018,19 
1.2.2.3 Wohnbauten 1.963.891,07                              1.992.951,85                              3. Rückstellungen -75.335.074,91 -70.338.176,21 
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude 175.174.365,58                          146.251.901,37                          3.1  Pensionsrückstellungen -64.916.151,00 -62.603.195,00 
1.2.2.5 Sportanlagen 3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten -490.000,00 -490.000,00 

1.2.3  Infrastrukturvermögen 3.3  Instandhaltungsrückstellungen -1.867.516,16 -1.372.827,61 
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens 35.327.496,27                            34.814.926,40                            3.4  Steuerrückstellungen -141.967,64 -178.143,55 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 4.227.923,54                              4.293.846,50                              3.5  Sonstige Rückstellungen -7.919.440,11 -5.694.010,05 
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc. 4. Verbindlichkeiten -503.856.489,49 -476.666.433,58 
1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen 141.703.889,18                          142.392.717,12                          4.1  Anleihen
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen 13.735.003,68                            14.012.421,22                            4.2  Verbindl. aus Krediten für Investitionen -392.293.656,42 -360.388.292,47 
1.2.3.6 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc. 32.415.783,84                            33.856.045,53                            4.3  Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung -89.534.980,00 -93.128.093,14 
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.059.305,63                              2.102.305,39                              4.4  Verbindl. a. Vorgängen, d. Kreditaufn.gleichk -8.241.981,78 -8.804.557,08 

1.2.4  Bauten auf fremden Grund u. Boden 4.5  Verbindl. a. Lieferung u. Leistung -4.653.966,50 -5.419.481,06 
1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6.568.614,08                              6.467.615,08                              4.6  Sonstige Verbindlichkeiten -4.197.607,21 -4.146.391,20 
1.2.6  Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 4.6  Erhaltene Anzahlungen -4.934.297,58 -4.779.618,63 

1.2.6.1 Fahrzeuge 1.698.350,78                              1.386.298,90                              5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten -8.774.234,12 -8.389.180,06 
1.2.6.2 Maschinen u. techn. Anlagen 3.728.625,05                              2.804.032,17                              

1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.861.784,11                              8.203.519,41                              
1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.022.327,20                              4.467.279,75                              

1.3  Finanzanlagen 46.792.708,65                            47.804.677,25                            
1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 122.489,49                                 122.489,49                                 
1.3.2  Anteile an assoziierten Unternehmen 1.084.808,25                              998.914,96                                 
1.3.3  Übrige Beteiligungen 37.688.620,17                            37.688.620,17                            
1.3.4  Sondervermögen

1.3.4.1 Sondervermögen im Volkonsolidierungskreis
1.3.4.2 Sonstige Sondervermögen 6.045.229,43                              6.045.229,43                              

1.3.5  Wertpapiere des Anlagevermögens 776.904,91                                 1.285.385,28                              
davon aus Stiftungsvermögen -                                                550.000,00                                 
1.3.6  Ausleihungen

1.3.6.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 663.666,68                                 727.333,34                                 
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen
1.3.6.3 Ausleihungen an Sondervermögen
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen 163.009,01                                 276.458,33                                 

1.3.7 Anzahlungen auf Finanzanlagen 247.980,71                                 110.246,25                                 
2. Umlaufvermögen 24.900.723,82                            21.269.245,02                            

2.1  Vorräte 6.110.151,80                              7.729.766,22                              
2.1.1  Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren 6.110.151,80                              7.729.766,22                              
2.1.2  Geleistete Anzahlungen

2.2  Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 14.103.147,76                            12.826.395,50                            
2.2.1  Forderungen 12.328.313,09                            11.263.277,11                            
2.2.2  Sonstige Vermögensgegenstände 1.774.834,67                              1.563.118,39                              

2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4  Liquide Mittel 4.687.424,26                              713.083,30                                 
davon aus Stiftungsvermögen 630.981,82                                 58.788,76                                    

3.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.083.763,62                              2.053.288,81                              
4.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
SUMME AKTIVA 669.101.487,70 638.093.030,67 SUMME PASSIVA -669.101.487,70 -638.093.030,67

Siegburg, 04.05.2017 Siegburg, 04.05.2017
Aufgestellt: Bestätigt:

Gez. Mast Gez. Huhn
  
Andreas Mast Franz Huhn
Stadtkämmerer Bürgermeister Anlage 1

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



II. Gesamtergebnisrechnung  zum 31.12.2015

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis des 

Haushaltsjahres
EUR

Ergebnis des
Vorjahres

EUR

1       Steuern und ähnliche Abgaben -63.624.971,03 -49.229.363,88 

2 +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen -22.085.914,51 -15.853.274,93 

3 +    Sonstige Transfererträge -986.557,93 -492.152,73 

4 +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.446.074,80 -21.576.255,84 

5 +    Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.075.436,06 -10.563.945,90 

6 +    Kostenerstattungen und Umlagen -3.335.224,47 -2.220.133,08 

7 +    Sonstige ordentliche Erträge -8.526.179,55 -6.899.833,92 

8 +    Aktivierte Eigenleistungen -118.253,69 -188.712,19 

9 +/-  Bestandsveränderungen 0,00 0,00

10 =    Ordentliche Gesamterträge -137.198.612,04 -107.023.672,47 

11 -     Personalaufwendungen 23.980.693,12 22.827.915,48

12 -     Versorgungsaufwendungen 5.623.978,58 8.015.581,36

13 -     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.278.606,61 15.917.744,34

14 -     Bilanzielle Abschreibungen 15.971.636,76 18.684.236,54

15 -     Transferaufwendungen 48.470.683,38 42.423.437,93

16 -     Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.527.956,40 14.589.868,63

17 =    Ordentliche Gesamtaufwendungen 122.853.554,85 122.458.784,28

18 =    Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17) -14.345.057,19 15.435.111,81

19 +    Finanzerträge -868.953,62 -983.062,68 

davon Erträge aus assoziierten Beteiligungen -85.893,29 -82.703,33 

20 -     Finanzaufwendungen 15.090.061,80 15.262.278,71

21 =    Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.221.108,18 14.279.216,03

22 =    Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -123.949,01 29.714.327,84

23 +    Außerordentliche Erträge -127.932,32 -5.202,05 

24 -     Außerordentliche Aufwendungen 0,00 10.108,80

25 =    Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24) -127.932,32 4.906,75

26 =    Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -251.881,33 29.719.234,59

27 -     Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis

Anlage 2
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1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Gesamtabschlusses 

 
Der Konzern „Kreisstadt Siegburg“ hat nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der 
Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO 
NRW) einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung aufzustellen.   
  
Die Ausweiswahlrechte wurden weitestgehend zugunsten des Gesamtanhangs ausgeübt. 
 
Das Geschäftsjahr für den Konzern und die zu konsolidierenden Einrichtungen entspricht 
dem Kalenderjahr. 
 
Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem 
Gesamtanhang. Ihm sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. 
 
Die Gliederung der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung wurden nach den recht-
lichen Vorschriften aufgestellt und ggf. um differenzierte Untergliederungen erweitert. 
 
Ferner ist dem Gesamtanhang eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach  
§ 342 Abs. 2 HGB bekannt gemachten Form beigefügt. 
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2. Angaben zum Konsolidierungskreis 
 
Der Konzern „Kreisstadt Siegburg“ ist zum 31. Dezember 2015 an 15 Unterneh-
men/Einheiten direkt und indirekt beteiligt und führt 3 Unternehmen im Sondervermögen.  
 
Der Konsolidierungskreis des Konzerns „Kreisstadt Siegburg“ stellt sich wie folgt dar:  

 

 
 
Nähere Erläuterungen zur Beurteilung des Konsolidierungskreises sind der Gesamtabschluss-
richtlinie und dem Beteiligungsbericht zu entnehmen. In der Anlage zur Gesamtabschluss-
richtlinie ist jedes Unternehmen einzeln geprüft, bewertet und einer Methode zur Einbezie-
hung in den Gesamtabschluss zugewiesen worden. Die Gesamtabschlussrichtlinie wurde mit 
Beschluss vom 01.10.2015 auf den aktuellen Stand gebracht. 
 
Der Beteiligungsbericht der Kreisstadt Siegburg ist dem Gesamtabschluss 2015 beigefügt. Es 
wurden dabei die aktuellsten Daten der zu berücksichtigenden Unternehmen verwendet.  
 
Aufgrund von Veränderungen im Teilkonzern Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH 
erweitert sich der Konsolidierungskreis im Gesamtabschluss 2016. Die Seniorenzentrum 
Siegburg GmbH wird nach Abschluss der Liquidation der Krankenhaus Siegburg Besitzgesell-
schaft mbH (Beschluss aus Dezember 2016) 100%-ige Tochter der Kreisstadt Siegburg. Auf-
grund der umfangreichen Verflechtungen im Konzern wird diese ab dem Gesamtabschluss 
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2016 voll konsolidiert. Die Änderungen des Konsolidierungskreises erfolgt bei Aufstellung 
der nächsten Gesamtabschlussrichtlinie.  

 
3. Angaben zu den Konsolidierungsmethoden  

 
Bei der Kapitalkonsolidierung wurde die Neubewertungsmethode gemäß § 50 Abs. 1 und 2 
GemHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 1 S. 2. Nr. 2 HGB angewandt. Nach dieser Methode erfolgt 
die Verrechnung der Beteiligungsbuchwerte mit dem neu bewerteten Eigenkapital der Kon-
zerntöchter. Die Grundlage der Wertansätze beruht auf dem Zeitpunkt des Anteilserwerbs. 
Für die Erstkonsolidierung - Zeitpunkt des Anteilserwerbs – erließ die Kreisstadt Siegburg 
eine Sonderrichtlinie. Dabei wurden für die Wertansätze die Werte aus der Eröffnungsbilanz 
der Kreisstadt Siegburg zum 01.01.2008 herangezogen, weil diese Zeitwerte im Rahmen der 
kommunalen Rechnungslegung fiktive Anschaffungskosten für den Eröffnungsbilanzstichtag 
gem. § 92 Abs. 3 GO NRW darstellen. Anschließend erfolgten Folgekonsolidierungen bis zum 
31.12.2010, um den ersten gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtabschluss aufzustellen. 
Bei der Vollkonsolidierung wurden sämtliche Vermögensgegenstände einschließlich stiller 
Reserven und Lasten, Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes, Schul-
den und Rechnungsabgrenzungsposten sowie Erträge und Aufwendungen der einbezogenen 
Sondervermögen/Unternehmen vollständig und nach den konzerneinheitlichen Rechnungs-
legungsvorschriften in den Gesamtabschluss aufgenommen. 
Im Zusammenhang mit der notwendigen Passivierung der Sonderposten für Zuwendungen 
gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW der Tochterunternehmen, Abwasserwerk und Wasserwerk, 
entstand ein negativer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung in 2010 in Höhe 
von 17.886.829,00 €. 
Ein Unternehmen (Pauline von Mallinckrodt GmbH) wurde, da eine Beteiligung von 25% vor-
lag, als assoziierter Betrieb gewertet und nach der Equity Methode mit dem Buchwert aus 
der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in den Gesamtabschluss einbezogen. Dabei entstand 
ein negativer Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung gemäß § 312 Abs. 1 HGB a.F. in 
Höhe von 333.417,66 €. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem negativen Unter-
schiedsbetrag um anteilige thesaurierte Gewinne des assoziierten Unternehmens handelt, 
die zwischen Beteiligungserwerb und dem Zeitpunkt der Erstkonsolidierung entstanden sind, 
erfolgt eine erfolgsneutrale Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes gegen den Gesamtergeb-
nisvortrag. Die Folgekonsolidierungen werden gemäß der Aufstellung aus der Gesamtab-
schlussrichtlinie Punkt 4.2.2 durchgeführt. Der Anteil der assoziierten Beteiligung beträgt 
zum 31.12.2015 1.084.808,25 €. 
 
Die Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung und die sonstigen Beteiligungen werden 
mit ihren jeweiligen Beteiligungsbuchwerten bzw. Anschaffungskosten der Kreisstadt Sieg-
burg in der Gesamtbilanz dargestellt. 
 
Die Schuldenkonsolidierung erfolgte nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW i.V.m. § 303 Abs. 
1 HGB durch entsprechende Eliminierung der Forderungen mit den entsprechenden Ver-
bindlichkeiten zwischen dem Konzern Kreisstadt Siegburg und den Tochterunternehmen 
sowie den Tochterunternehmen untereinander.  
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Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen Organisa-
tionen (konzerninterne Transaktionen), d. h. die aus den Lieferungen und Leistungen ent-
standenen Gewinne und Verluste sind im Gesamtabschluss zu eliminieren (Zwischenergeb-
niseliminierung). Der Konzern „Kreisstadt Siegburg“ machte von dem Ausnahmetatbestand 
nach § 304 Abs. 2 HGB Gebrauch und sah von einer Zwischenergebniseliminierung ab, da die 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage von unterge-
ordneter Bedeutung sind. 
 
Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gem. § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW 
i.V.m. § 305 Abs. 1 HGB durch Verrechnung der Erträge zwischen dem Konzern Stadt und 
den Tochterunternehmen sowie den Tochterunternehmen untereinander. Dabei wird von 
der Vereinfachungsregelung aus dem „Praxisleitfaden zur Aufstellung eines NKF-
Gesamtabschlusses“ (4. Auflage, September 2009 – im folgenden „Praxisleitfaden“) Ge-
brauch gemacht und weitestgehend von den Erträgen und Aufwendungen der Stadt ausge-
gangen. 
 
 
4. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

 
Die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfolgte zum 31.12.2015 nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung. 
Die Einzelabschlüsse der vollkonsolidierten Unternehmen wurden nach den jeweilig gelten-
den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt (HGB, GO NRW, GemHVO NRW). 
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Be-
achtung der allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 32 GemHVO NRW. Die Vereinfa-
chungsregelungen aus dem „Praxisleitfaden“ wurden umfassend genutzt. 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, abzüglich planmäßi-
ger linearer Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, bewertet.  
Der Wertansatz betrifft überwiegend Computersoftwarelizenzen und Nutzungsrechte an der 
Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin. 
 
Sachanlagevermögen 
Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten angesetzt und vermindert sich, soweit abschreibbar, um planmäßige lineare Abschrei-
bungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Bewertung im Rahmen 
der Eröffnungsbilanzerstellung  erfolgte mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten, die für 
das Folgehaushaltsjahr als Anschaffungskosten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW gelten.   
 
Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung zum 01.01.2008 wurden stille Reserven und Lasten auf 
einzelne Vermögensgegenstände verteilt, die bis zum Bilanzstichtag fortgeschrieben wurden. 
Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der stillen Reserven und Lasten im Bezug auf die 
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Vermögensgegenstände und Schulden des Abwasserwerkes der Kreisstadt Siegburg sowie 
der Kunst- und Sammlungsgegenstände des Stadtmuseums zum 01.01.2011 im Rahmen der 
Einbringung in die Stadtbetriebe Siegburg AöR. 
 
Die Kreisstadt Siegburg erfasste Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten netto 410,00 € nicht überschritten, unmittelbar im 
Aufwand. Bei der SEG und der SBS AöR wurden Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-
wert bis 150,00 € im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände 
der SEG und SBS AöR wurde zudem mit Anschaffungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 € ent-
sprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet und jährlich 20% gewinnmindernd 
aufgelöst. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz-, und Er-
tragsgesamtlage des Konzerns „Kreisstadt Siegburg“ blieb die abweichende Bilanzierung der 
geringwertigen Wirtschaftsgüter durch die Konzerntochterunternehmen beibehalten. 
Bei der Kreisstadt Siegburg wurden für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzba-
re und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet, sofern von einem 
regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur 
geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. 
 
Im Sachanlagevermögen gebildete Festwerte: 

· Festwert Fachliteratur Hauptamt 
· Festwert Gerätebestand Turnhallen 
· Festwert Turnhalle Anno PPP 
· Festwert Spielplätze 
· Festwert Verkehrszeichen 
· Festwert Sinkkästen 
· Festwert Büroeinrichtung 
· Festwert Dienstbekleidung Feuerwehr und Rettungsdienst 
· Festwert Einrichtung Schulen 
· Festwert Schulbücherei 
· Festwert Grünflächen 

 
Ebenso machte die Kreisstadt Siegburg von der Möglichkeit des § 34 Abs. 3 GemHVO NRW 
Gebrauch, gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammenzu-
fassen und mit dem gewogenen Durchschnittswert anzusetzen. 
 
Finanzanlagen 
Anteile an verbundenen Unternehmen, übrige Beteiligungen und Sondervermögen waren 
nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 Satz 3 GemHVO nach dem Ertrags- oder dem Sub-
stanzwertverfahren zu bewerten. Diejenigen Beteiligungen, die nach § 116 Abs. 3 GO NRW 
nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen waren, sind mit dem anteiligen Wert des Eigen-
kapitals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 der Kreisstadt Siegburg angesetzt. 
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Diese bereits in der Eröffnungsbilanz bewerteten Anteile an verbundenen Unternehmen, 
übrigen Beteiligungen und Sondervermögen bestehen weiterhin in unveränderter Höhe; es 
ergaben sich keine Abweichungen und außerplanmäßige Abschreibungen. 
 
Die Beteiligungswerte der Stiftungen wurden auf der Passivseite durch einen Sonderposten 
neutralisiert. 
 
Die Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgte gem. § 55 Abs. 7 GemHVO 
NRW mit dem beizulegenden Wert bzw. den historischen Anschaffungskosten. 
Die Ausleihungen wurden mit ihrem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag erfasst. Hierunter 
fallen unter anderem kommunale Wohnungsbaudarlehen und Darlehen für kinderreiche 
Familien. Die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden entsprechend den vorge-
nommenen Rückzahlungen fortgeschrieben. 
 
Umlaufvermögen 
Der Ansatz der Vorräte erfolgte zu Anschaffungswerten. Es handelt sich im Wesentlichen um 
Lagerbestände wie z. B. Streugut, Löschmittel, Ersatzteile, Büromaterialien und Parkscheine.  
 
Die unter den Vorräten ausgewiesenen zur Veräußerung bestimmten Grundstücke sind 
grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die zu erwartenden Ver-
kaufserlöse liegen über den Bilanzansätzen zum Abschlussstichtag (verlustfreie Bewertung). 
Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung zum 01.01.2008 wurden teilweise stille Reserven und 
stille Lasten aufgedeckt, die bis zum Bilanzstichtag fortgeschrieben wurden. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. In 
einzelnen Konzerntochtereinrichtungen sowie bei der Kreisstadt Siegburg wurden zur De-
ckung des allgemeinen Ausfallrisikos Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichti-
gungen nach betriebstypischen Berechnungen vorgenommen. 
Der Forderungsbestand zum 31.12.2015 basiert auf den entsprechend fortgeschriebenen 
Nennbeträgen der Forderungen.  
 
Die Kreisstadt Siegburg berichtigte alle Forderungen in Abhängigkeit ihrer Altersstruktur 
grundsätzlich prozentual. Forderungen, die 4 Jahre und älter sind, werden zu 100 % wertbe-
richtigt, Forderungen im Alter zwischen 2 und 3 Jahren zu 50 % und Forderungen aus dem 
Vorjahr zu 25 %. Bei den Forderungen nach Unterhaltsvorschussgesetz wird von dieser Pau-
schalregelung abgewichen, da die Erfahrung zeigt, dass nur rd. 25 % der Forderungen auch 
erfüllt werden. Insofern erfolgte die Pauschalwertberichtigung dieses Forderungsbestandes 
zum Stichtag jeweils um 75 %. Zusätzlich werden alle Einzelforderungen mit einem Wert > 
100.000 € im Einzelnen betrachtet und risikobewertet, so dass auch hier eine Abweichung 
von den grundsätzlich festgelegten Bereinigungssätzen bis hin zur Einzelwertberichtigung 
möglich ist.  
Die Höhe der Pauschalwertberichtigung im Bereich der Forderungen aus Unterhaltsvor-
schüssen erhöhte sich um rund 74.000 € auf 499 T€. Die Pauschalwertberichtigung der Steu-
erforderungen verringerte sich um rund 385.000 € auf T€ 855, da hier enthaltene ausge-
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wählte Forderungen einzelwertberichtigt wurden. Im Rahmen der Einzelwertberichtigung 
wurden 374 T€ niedergeschlagen.  
Für die anderen Forderungsarten war eine Pauschalwertberichtigung von insgesamt rund 
49.000 € einzubuchen. 
Somit ergeben sich zum 31.12.2015 Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 1.403 T€ (Vorjahr: 
1.665 T€) und Einzelwertberichtigungen i.H.v. 1 T€  (Vorjahr: 1 T€). Darüber hinaus wurden 
Forderungen i.H.v. T€ 745 (Vorjahr: 1.633 T€) in 2015 niedergeschlagen. 
 
Bei der SBS AöR wurden in Höhe von 89,4 T€ (Vorjahr: 102 T€); bei der SEG keine Pauschal-
wertberichtigungen gebucht. 
 
Liquide Mittel 
Die Bestände an Liquiden Mitteln sind mit dem Nennwert angesetzt. 
 
Aktive Rechnungsabgrenzung 
Es handelt sich hierbei um Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand im Folgejahr 
darstellen. Hierzu gehört beispielhaft die Zahlung der Januargehälter für Beamte Ende De-
zember. Der Ausweis erfolgt zum Nennwert. 
 
Sonderposten 
Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passiv als Sonderposten ausgewie-
sen. Einzelne Förderungen sind unmittelbar dem bezuschussten Vermögensgegenstand in 
der Anlagenbuchhaltung zugeordnet.  
Die Sonderposten werden grundsätzlich über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzier-
ten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung 
erhöhten die Sonderposten des Abwasser- und Wasserwerkes zunächst das Eigenkapital der 
Sondervermögen. Entsprechend war ein negativer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonso-
lidierung im Eigenkapital als Korrekturposten zu bilden. Sonderposten innerhalb des Kon-
zerns wurden im Rahmen der Konsolidierung eliminiert. 
 
Bei der SBS AöR sind empfangene Ertragszuschüsse für den Fachbereich Abwasser und 
Wasser passiviert. Ferner sind in vorgenanntem Posten die empfangenen 
Baukostenzuschüsse des Fachbereichs Wasser sowie die empfangenen Zuschüsse der 
Fachbereiche Straßenbeleuchtung, Engelbert-Humperdinck Musikschule, Stadtbibliothek 
und Stadtmuseum abgebildet.  
 
Die Sonderposten für Zuschüsse sind mit dem Nominalwert, vermindert um planmäßige 
Auflösungsbeträge, angesetzt.  
Im Berichtsjahr erfolgte bei Zugängen von 198 T€ und Abgängen zu einem Restbuchwert von 
21 T€ die Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse im Fachbereich Abwasser (1.071 T€) 
mit einem Anteil von 3,06% entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezu-
schussten Wirtschaftsgüter. Bei den passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüssen im 
Fachbereich Wasser waren Zugänge von 108 T€ zu verzeichnen. Im Übrigen erfolgte die Auf-
lösung der bis 2002 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüssen mit einem Auflösungs-
satz von 5%. Für die ab 2003 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüsse erfolgte die 
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Auflösung in Übereinstimmung mit der Abschreibung der Zugänge ab 2003 des Rohrlei-
tungsnetzes, einschließlich der Hausanschlüsse. Insgesamt ergab sich im Berichtsjahr ein 
Auflösungsbetrag in Höhe von 131 T€. 
 
 
Gem. § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO NRW sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnen-
den Einrichtungen Sonderposten zu bilden. Kostenüberdeckungen sind in den folgenden vier 
Jahren gem. § 6 Abs. 2 KAG auszugleichen.  
 
Nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnen-
den Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben (siehe Punkt 5 
unter Sonderposten).  
 
Die Beteiligungswerte der Stiftungen werden auf der Passivseite durch einen Sonderposten 
neutralisiert. 
 
Rückstellungen 
Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW und handelsrechtlichen Vor-
schriften gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-
keiten, die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Gesamtbilanz bekannt waren. Die Bewertung 
der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt zum Barwert; die übrigen Rückstellungen 
sind grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert.  
Die Rückstellungen sind ein Mittel, die zukünftigen Belastungen und Risiken für den städti-
schen Haushalt zu minimieren. Hierdurch wird evtl. Risiken in späteren Haushaltsjahren vor-
gebeugt und der Ansatz einer generationengerechten Haushaltsführung fortgeführt. Die In-
anspruchnahme der gebildeten Rückstellungen erfolgt in den Haushaltsjahren, in denen ent-
sprechende Aufwendungen anfallen, und führt dazu, dass sie das laufende Jahresergebnis 
nicht belastet.  
Unterschiede aus den einheitlichen Bewertungsvorschriften der GO NRW und GemHVO 
NRW der Rückstellungen gegenüber der ursprünglichen handelsrechtlichen Bewertung bei 
den Tochterunternehmen sind regelmäßig bei den Pensionsrückstellungen der SBS AöR zu 
berücksichtigen. 
 
Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Verbindlichkeiten in 
Fremdwährung gibt es zum Stichtag der Erstellung der Gesamtbilanz nicht. 
 
Passive Rechnungsabgrenzung 
Hierbei handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen, soweit diese Erträge 
für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Es handelt sich insbesondere um Grab-
nutzungsgebühren und erhaltene Mietzahlungen. Die Wertfindung bei den Grabnutzungsge-
bühren erfolgte in einem Fachverfahren anhand der jeweilig erworbenen Nutzungsrechte, 
welche sich unter anderem über die Ruhefristen definieren. 
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5. Angaben zur Gesamtbilanz  
 
Erweiterung von Bilanzposten 

 
In der Gesamtbilanz hinzugefügte Posten auf der Aktivseite  
1.2.1.1 Grünflächen 
1.2.1.2 Ackerland 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 
1.2.2.2 Schulen 
1.2.2.3 Wohnbauten 
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude 
1.2.2.5 Sportanlagen  
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc. 
1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen 
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen 
1.2.3.6 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc. 
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
1.3.4.1 Sondervermögen im Vollkonsolidierungskreis 
1.3.4.2 Sonstige Sondervermögen 
1.3.6.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen 
1.3.6.3 Ausleihungen an Sondervermögen 
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen 
1.3.7 Anzahlungen auf Finanzanlagen 
 

 
aus Gründen der Bilanzklarheit hinzugefügt (§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 41 Abs. 6 GemHVO NRW).  
 
Auf der Passivseite wurden keine Posten ergänzt.  
 
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 
 
 
Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind solche ausgewiesen, an denen die 
Kreisstadt Siegburg mehrheitlich beteiligt ist, aber die von untergeordneter Bedeutung sind. 
Es handelt sich um folgende Anteile: 
Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH, Siegburg   100,00 % 
Wasserverband Mühlengraben, Siegburg       72,00 % 
 
Die Anteile an assoziierten Unternehmen betreffen die Pauline von Mallinckrodt GmbH, 
Siegburg (25 %). 
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Die übrigen Beteiligungen beinhalten Anteile an: 
Stadtmarketing Siegburg GmbH 50,00% 
Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH 50,00% 
Wahnbachtalsperrenverband 13,75% 
Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG   6,50% 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Siegburg eG   4,20% 
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung   2,94% 
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.   2,63% 

 
Beim Sondervermögen erfasste Stiftungen: 

o Paul und Helena Schmitz-Stiftung, Siegburg 
o Josef Sebastian-Stiftung, Siegburg 

 
Vor dem Hintergrund der Verwendungsbeschränkung des Stiftungsvermögens wurde ein 
Sonderposten in Höhe des aktivierten Wertansatzes der Stiftungen passiviert. 
 
Die GPA NRW hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der städtischen Eröffnungsbilanz 
u. a. festgestellt, dass der erfolgte Ausweis der rechtlich unselbstständigen (r. u.) Stiftungen 
als Sondervermögen nicht korrekt sei. Das Stiftungsvermögen sei als Teil des städtischen 
Haushalts bei den jeweiligen Bilanzposten unter der betroffenen Vermögensart anzusetzen. 
Da der Ausweis der Stiftungen mit Grundvermögen eine erhebliche Unübersichtlichkeit in 
der Bilanz hervorrufen würde, erreichte die Kreisstadt Siegburg eine Vereinbarung mit der 
Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, dass die Nikolaus-Stiftung mit reinem  „Barver-
mögen“ unter den liquiden Mitteln und den Wertpapieren des Anlagevermögens mit einem 
davon-Vermerk zu erfassen sind und die Immobilienstiftungen im Bereich der Finanzanlagen 
verbleiben. Dem Jahresabschluss fügt die Kreisstadt Siegburg als freiwillige Anlage für die 
Aufsicht als Nachweis zur Stiftungsbewirtschaftung die Einnahme-Überschuss-Rechnung der 
jeweiligen Stiftung bei.  
 
 
Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und 
„Gesamtjahresergebnis" unterschieden. Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt der Ausweis 
des Ergebnisvortrags gemäß Schreiben des Rhein-Sieg-Kreises vom 22.07.2015 unter der 
Position „Allgemeine Rücklage“. In der allgemeinen Rücklage ist der negative Unterschieds-
betrag aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von 17.887 T€ enthalten. Das „Gesamtjahres-
ergebnis" stellt im Rahmen des Gesamtabschlusses das Jahresergebnis der Gesamtergebnis-
rechnung dar.  
 
Bei der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um den Saldo der allgemeinen Rücklage der 
Kreisstadt Siegburg in Höhe von 48.370 T€, der Erträge gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW in 
Höhe von 30 T€ verrechnet, und des unveränderten negativen Unterschiedsbetrag aus der 
Kapitalkonsolidierung in Höhe von 17.887 T€. Außerdem werden die negativen Ergebnisef-
fekte aus der Kapitalkonsolidierung der SBS AöR und der SEG sowie der Pauline von 
Mallinckrodt GmbH bis 2014 in Höhe von 16.612 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrech-
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net; aus den Tochtergesellschaften wurden Aufwendungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO 
NRW mit 79 T€ verrechnet. 
 
Die Ausgleichsrücklage betrug im Geschäftsjahr wie im Einzelabschluss der Kreisstadt Sieg-
burg  0 €.  
 
Das Jahr 2015 schließt mit einem Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 251.881,33 € inklu-
sive der Eliminierungsbuchungen aus der Schulden- und Aufwands-/Ertragskonsolidierung 
sowie den Folgewirkungen der Kapitalkonsolidierung ab.  
Der Gesamtjahresüberschuss zum 31.12.2015 soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt wer-
den.  
 
Die noch offenen Abrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz für die Ausbaumaß-
nahmen in den Bereichen „Neue Poststraße“ und „Friedensplatz“ wurden im Jahr 2016 ab-
geschlossen. 
 
Gem. § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO NRW sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnen-
den Einrichtungen Sonderposten zu bilden. Kostenüberdeckungen sind in den folgenden drei 
Jahren (ab dem Jahr 2011 in den folgenden vier Jahren) gem. § 6 Abs. 2 KAG auszugleichen. 
 
Nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnen-
den Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.  
 
Bei der Kreisstadt Siegburg bestehen folgende kostenrechnende Gebührenbereiche: 

· Rettungsdienst 
· Straßenreinigung 
· Winterdienst 
· Bestattungswesen 

Rettungsdienst 
Der gebührenrelevante  Bereich „Rettungsdienst“ schließt im Jahre 2015 mit einer Überde-
ckung von 297.423,68 € ab. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 116,23 %. Es gibt 
keine verbleibende Unterdeckung, die mit diesem Überschuss verrechnet werden könnte. 
Somit erhöht sich der Sonderposten auf insgesamt 337.020,63 €. 
 
Straßenreinigung 
Im Rahmen der Gebührenkalkulation wurde für den gebührenrelevanten Bereich "Straßen-
reinigung" im Haushaltsjahr 2015 ein Kostendeckungsgrad von 121,98 % ermittelt. Zulässig 
wäre eine maximale Kostendeckung von insgesamt 90 %, da nach geltender Rechtsprechung 
ein Anteil für das "Allgemeininteresse" unberücksichtigt bleiben muss. Die gebührenrechtli-
che Überdeckung beläuft sich auf 144.662,21 €. Sie konnte für den vollständigen Ausgleich 
der Unterdeckung aus dem Jahr 2011 in Höhe von 100.579,46 € verwendet werden. Darüber 
hinaus konnte die Unterdeckung aus dem Jahr 2012 in Höhe von 44.082,75 € ausgeglichen 
werden, sodass ein noch ungedeckter Betrag in Höhe von 6.180,91 € verbleibt. Ein Ausgleich 
ist noch bis zum 31.12.2016 möglich. Die verbleibenden Unterdeckungen aus dem Jahr 2013 
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in Höhe von 115.413,14 € und aus 2014 in Höhe von 162.392,49 €, können bis Ende 2017 
bzw. Ende 2018 ausgeglichen werden. 
Zum Ausgleich der Unterdeckung aus 2011 beschloss der Rat in der Sitzung vom 18.12.2014 
eine Erhöhung der Gebührensätze im Haushaltsjahr 2015. Die Nachholung der Verluste aus 
2012 und 2013 ist in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 je zur Hälfte vorgesehen. 
  
Winterdienst 
In der Gebührenkalkulation für den Bereich "Winterdienst" ergab sich rechnerisch im Haus-
haltsjahr 2015 ein Kostendeckungsgrad i.H.v. 221,94 %. Auch hier ist eine maximale Kosten-
deckung von 90 % zulässig, da nach geltender Rechtsprechung ein Anteil für das "Allgemein-
interesse" unberücksichtigt bleiben muss.  
Der sich für den Bereich "Winterdienst" im Haushaltsjahr 2015 ergebende Betrag der Über-
deckung beläuft sich auf 136.204,13 € und beruht im Wesentlichen auf dem äußerst milden 
Winter. Es gibt keine verbleibende Unterdeckung, die mit diesem Überschuss verrechnet 
werden könnte. Somit erhöht sich der Sonderposten von 79.735,59 € (aus dem Jahr 2014) 
auf insgesamt 215.939,72 €.  
In der Ratssitzung vom 18.12.2014 wurde eine Erhöhung der Gebühren beschlossen um die 
Unterdeckung aus dem Jahr 2013 in Höhe von 38.220,57 € auszugleichen und eine 90%-ige 
Kostendeckung für die folgenden Jahre zu erzielen. Insofern ist die entstandene Überde-
ckung aus 2015 durch Absenkung der Winterdienstgebühr ab 2016 in kommenden Jahren 
auszugleichen. 
 
Bestattungswesen 
Im gebührenrelevanten Bereich „Bestattungswesen“ wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Kos-
tendeckungsgrad von 97,16 % ermittelt. Dies entspricht einer Unterdeckung von 26.271,82 € 
(ausgleichbar bis 31.12.2019). Die Unterdeckung hat sich damit im Vergleich zu den Vorjah-
ren verringert.  
 
Aus dem Jahr 2012 resultierte eine Unterdeckung i. H. v. 125.582,73 €, ausgleichbar bis 
31.12.2016; in 2013 betrug die Kostenunterdeckung 36.116,04 €, die bis zum 31.12.2017 
auszugleichen ist und 2014 lag das Defizit bei 58.298,60 €, ausgleichbar bis spätestens 
31.12.2018.  
 
Es wäre rechtlich zwar möglich, diese Unterdeckungen durch merkliche Gebührenerhöhun-
gen in der Zukunft zu kompensieren; der Erfolg einer solchen Maßnahme ist aber eher theo-
retischer Natur. Denn anders als bei den klassischen Gebührenhaushalten mit Anschluss- 
und Benutzungszwang ist es beim Bestattungswesen möglich, höheren Gebühren durch ei-
nen Wechsel in günstigere Bestattungsformen oder in eine andere Gemeinde (beispielhaft 
genannt sei der Friedwald in Lohmar) auszuweichen. Schon in der Vergangenheit hat sich 
nach Gebührenerhöhungen ein entsprechendes Ausweichverhalten gezeigt, deutlich ables-
bar am Zugang der Urnenbestattungen mit gleichzeitigem Rückgang der Sargbestattungen.  
Die Verwaltung empfiehlt daher, es bei den festgesetzten Bestattungsgebühren aktuell zu 
belassen.  
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Im Fachbereich Abwasser passivierte die SBS AöR zum 31.12.2015 eine Gebührenüberde-
ckung in Höhe von 148 T€. 
 
 
Der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten liegt eine versi-
cherungsmathematische Teilwertberechnung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln zu-
grunde. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 Abs. 1 Satz 4 GemHVO NRW vorgesehenen 
Rechenzinsfuß von 5 % auf Basis der Richttafeln von Klaus Heubeck. Aufgrund der Umbewer-
tung der handelsrechtlichen Rückstellung der SBS AöR ergab sich ein positiver Effekt im Be-
richtsjahr für das Gesamtjahresergebnis in Höhe von 892 T€. 
 
Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten in Höhe von 490.000,00 € betreffen die Be-
seitigung von Altlasten im Kaldauer Feld. 
 
Zum 31.12. 2015 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen i.H.v. insgesamt 
1.867.516,16 € aus laufenden Maßnahmen zu bilden,.  
 
Steuerrückstellungen betreffen mit 142 T€ vor allem Körperschaftsteuerverpflichtungen. 
Grundsteuer und Gewerbesteuer wurden im Rahmen der Konsolidierungsschritte eliminiert. 
 
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 7.919 T€ beinhalten im Wesentlichen Rückstel-
lungen für Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Rückstellungen für Abwas-
serabgabe, Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem ICE-Bahnhof und Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten. Der Anstieg zum Vorjahr i.H.v. rd. 2.225 T€ resultiert im We-
sentlichen aus Rückstellungsbildung für das Risiko der Fördermittelrückzahlung Konrad-
Adenauer-Allee und Zuführungen bei den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. 
 
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeiten ergeben sich aus dem 
Verbindlichkeitenspiegel (Punkt VI).  
 
Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Grabnutzungsgebühren, 
sowie eine Passivierung bereits erhaltener Mietzahlungen. 
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Es bestehen Haftungsverhältnisse. Die Kreisstadt Siegburg hat sich für folgende Darlehen 
mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.126.789,63 € verbürgt: 
 

Betrag in € Gläubiger Zweck 

239.706,84 NRW.Bank 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Altenheim 

335.503,86 NRW.Bank Planungskosten Altenheim 

1.567.918,38 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Siegburg 

231.531,27 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen der Jugendbehindertenhilfe 

531.058,00 NRW.Bank Bürgschaft für ein Darlehen der Pauline von Mallinckrodt GmbH 

518.328,88 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen der Pauline von Mallinckrodt GmbH 

361.247,32 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen der Pauline von Mallinckrodt GmbH 

40.084,13 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen der Pauline von Mallinckrodt GmbH 

134.784,19 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins 

36.904,40 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen des TSV Wolsdorf 

239.912,47 VR-Bank Rhein-Sieg Bürgschaft für ein Darlehen der Jugendbehindertenhilfe 

112.750,37 VR-Bank Rhein-Sieg Bürgschaft für ein Darlehen der Jugendbehindertenhilfe 

69.338,52 VR-Bank Rhein-Sieg Bürgschaft für ein Darlehen der Jugendbehindertenhilfe 

56.148,33 VR-Bank Rhein-Sieg Bürgschaft für ein Darlehen der Kath. Jugendwerke Rhein-Sieg 

417.642,39 VR-Bank Rhein-Sieg Bürgschaft für ein Darlehen des DRK Ortsverbandes Siegburg 

233.930,28 KSK Köln Bürgschaft für ein Darlehen der Jugendbehindertenhilfe 

 
Die Bürgschaft gegenüber der Nordrheinischen Ärzteversorgung besteht für Verpflichtungen 
des Mieters Seniorenzentrum Siegburg GmbH aus dem Mietvertrag für das Seniorenzentrum 
„Zum Hohen Ufer“. Das Objekt wurde seitens der Stadtbetriebe Siegburg AöR im Jahr 2015 
gekauft. Wirtschaftlicher Übergang war zum 01.02.2015. Somit endete das Mietverhältnis 
zwischen Nordrheinischer Ärzteversorgung und der Seniorenzentrum Siegburg GmbH mit 
Ablauf des 31.01.2015. Es entfallen damit die Grundlage der Bürgschaft und ebenso auch 
weitere, zukünftige Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Nordrheinischen Ärzteversor-
gung. Mit dem wirtschaftlichen Übergang am 01.02.2015 geht auch die Bürgschaft auf den 
Käufer, die Stadtbetriebe Siegburg AöR über. 
 
 
Art und Umfang der derivativen Finanzinstrumente 
 
Kreisstadt Siegburg 
Zu bestehenden Investitionskrediten, deren Zinsbindungsfristen mittelfristig auslaufen, wer-
den derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Forwards) zur Optimie-
rung von Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Zum 
aktuellen Bilanzstichtag belaufen sich die Rückzahlungsbeträge der Grundgeschäfte auf 
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95.142.951,36 €. Deren Zinssätze wurden durch insgesamt zwölf Swap-Geschäfte bei zwei 
finanzierenden Banken abgesichert. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen 
gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 27 Jahren vor. Die 
Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen 
Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht. 
 
Zum Abschlussstichtag liegen in der Summe negative Marktwerte der Swap-Geschäfte vor. 
Diese beruhen auf den zurzeit historisch niedrigen Zinssätzen. Auf die Bildung von Rückstel-
lungen kann verzichtet werden, da als Gegenleistung eine Sicherheitsleistung aus einem Re-
aldarlehen gegenübersteht und die Voraussetzungen für eine Bewertungseinheit vorliegen.  
 
Zum 31.12.2015 beliefen sich die Marktwerte der elf Swap-Geschäfte auf insgesamt  
-22.497.899,29 €. 
 
Zur Zinssicherung bei Liquiditätskrediten wurde für ein Grundgeschäft mit einem Volumen 
von 20 Mio. € zum aktuellen Bilanzstichtag ein Swap-Geschäft abgeschlossen. 
 
Zum 31.12.2015 belief sich dessen Marktwert auf -2.404.227,44 €. 
 
 
SEG 
Die SEG hat im Geschäftsjahr 2015 keine weiteren Zins-Swap-Geschäfte abgeschlossen. Die 
bereits abgeschlossenen Geschäfte dienen der Risikoabsicherung und der Zinsoptimierung 
mehrerer Darlehen mit einem Nominalbetrag von 18.979 T€. Sie haben zum Stichtag einen 
negativen Marktwert von insgesamt 5.399T€. Die Barwerte wurden nach der Barwert-
Methode ermittelt. 
 
 
SBS AöR 
Die SBS AöR führt Zinsswapgeschäfte bei drei verschiedenen Banken. Im Berichtsjahr wurden 
keine weiteren Zinsswapgeschäfte abgeschlossen. 
 
Die Marktwerte der Sicherungsgeschäfte belaufen sich auf -4.999 T€. Zum aktuellen Bilanz-
stichtag betragen die zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeiten insgesamt 18.169 T€. 
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Wesentliche Verträge und sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Am 14.12.2011 schloss die Kreisstadt Siegburg mit der Anstalt öffentlichen Rechts „Stadtbe-
triebe Siegburg AöR (SBS AöR)“ einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Förderung von Leis-
tungen der Daseinsvorsorge „Stadtentwicklung“ und „Kultur“. Die Kreisstadt Siegburg för-
dert die Leistungen bis zu einem Höchstbetrag von 3,2 Mio. €. Die Laufzeit des Vertrags be-
trägt zehn Jahre. Mit Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AöR vom 09.12.2014 und Be-
stätigung durch den Rat der Kreisstadt Siegburg am 18.12.2014 wird auf den nach dem öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag vorgesehenen Zuschuss hinsichtlich der Jahre 2015 und 2016 
teilweise i.H. v. 1,7 Mio. € jährlich verzichtet. In seiner Sitzung am 15.12.2016 beschloss der 
Rat den Zuschuss für das Jahr 2016 wieder um rd. 1,4 Mio. € zu erhöhen, um den zu erwar-
tenden Verlust des Wirtschaftsjahres auszugleichen. 
Am 23.11.2007 wurde seitens der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) mit der 
s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH&Co. KG (s.a.b.) ein Dienstleistungskon-
zessionsvertrag abgeschlossen. Die SEG übertrug ihre Ansprüche auf Nutzung der Badeanla-
ge für das städtische Schul- und Vereinsschwimmen auf die Kreisstadt Siegburg. Im Gegen-
zug verpflichtete sich die Kreisstadt zur Zahlung des Nutzungsentgeltes für diese Nutzung. 
Die Laufzeit des Vertrages beträgt 30 Jahre.  
Die s.a.b. trat mit Zustimmung der Kreisstadt mit Forderungskaufvertrag vom 13.12.2007 
ihre Entgeltansprüche aus dem Dienstleistungskonzessionsvertrag an die finanzierende Bank 
ab.Mit Wirkung vom 01.01.2013 trat die SBS AöR anstelle der s.a.b. in sämtliche mit dem 
Betrieb des Freizeitbades Oktopus bestehenden Verträge ein. Die Kreisstadt Siegburg zahlte 
aufgrund dieses Forfaitierungsgeschäftes im Jahr 2015 rd. 1,31 Mio. € an die finanzierende 
Bank. Zusätzlich werden seit 2015 50.000 € zzgl. Umsatzsteuer jährlich an die SBS AöR auf-
grund einer Erhöhung der Schulschwimmzeiten infolge der Stilllegung des Lehrschwimmbe-
ckens Haufeld gezahlt. Hierzu wurde eine Vereinbarung auf Grundlage des Dienstleistungs-
konzessionsvertrags geschlossen. 
 
Bei der SBS AöR besteht im Fachbereich Abwasser eine finanzielle Verpflichtung aus einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Sieg-
burg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt 
Sankt Augustin. Hierbei handelt es sich um die Übernahme von anteiligen Bau- und Betriebs-
kosten nach dem Verhältnis der für jede Vertragspartei bereitzustellenden Klärwerkskapazi-
täten. Die Kündigungsfrist der Vereinbarung beträgt zwei Jahre. Aus diesen Verpflichtungen 
resultierten im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von 1.204 T€. 
 
Es besteht ein Betriebsführungsvertrag (Fachbereich Wasser) mit der rhenag Rheinische 
Energie AG, Köln. Der Vertrag wurde auf die jeweilige Dauer des Hauptvertrages über die 
Gas- und Stromversorgung abgeschlossen und tritt nur zusammen mit diesen in Kraft. Über 
die Vertragslaufzeit bestehen aus dem Betriebsführungsvertrag wertgesicherte und von der 
Anzahl der Wasserzähler abhängige jährliche Verpflichtungen in Höhe von derzeit rund      
971 T€. Die Laufzeit der Hauptkonzessionsverträge endet am 23.03.2017. 
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Aus den zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen bestehen bei der SBS 
AöR finanzielle Verpflichtungen, die im Jahr 2015 zu Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 
rund 799 T€ geführt haben. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um unbefristet abge-
schlossene Miet- und Pachtverträge.  
Im Rahmen der Förderung der Energieberatung bestehen bis zum 31.12.2019 befristete Zah-
lungsverpflichtungen von jährlich 57,5 T€.  
 
 
6. Angaben zur Gesamtergebnisrechnung  

 
In den Erträgen und Aufwendungen werden Aufrechnungsdifferenzen der Aufwands- und 
Ertragskonsolidierung nicht ausgewiesen. Die Aufrechnungsdifferenzen ergeben sich aus 
Aufwandsüberhängen und Ertragsüberhängen. Die Aufklärung der Aufrechnungsdifferenzen 
erfordert einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und ist für die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung. 
 
Das Gesamtjahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Kreisstadt Siegburg      €          92.376,02 
AöR        €    -1.350.694,91 
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH  €    -1.719.621,75 
        €    -2.977.940,64 
Ergebnis aus Konsolidierung 2015    €     2.726.059,31 
 
Gesamtjahresüberschuss     €       251.881,33 
 
 
 
7. Sonstige Angaben 
 
Der Konzern „Kreisstadt Siegburg“ macht von dem Wahlrecht, freiwillig einen Gesamtanla-
genspiegel und eine Eigenkapitalveränderungsrechnung nach Deutschem Rechnungsle-
gungsstandard (DRS) 7 aufzustellen, keinen Gebrauch. 
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8. Gesamtkapitalflussrechnung  
 
Folgende Begriffe werden in dem Standard nach DRS 2 mit der angegebenen Bedeutung 
verwendet: 
 
Zahlungsmittel sind Barmittel und täglich fällige Sichteinlagen. 
Zahlungsmitteläquivalente sind als Liquiditätsreserve gehaltene, kurzfristige, äußerst liquide 
Finanzmittel, die jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können und nur unwe-
sentlichen Wertschwankungen unterliegen. 
Finanzmittelfonds ist der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. 
Finanzschulden sind Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Kapitalsammelstellen und ande-
ren Geldgebern sowie Anleihen, nicht jedoch Lieferanten- oder sonstige Verbindlichkeiten 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 
Investitionstätigkeiten sind der Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlage-
vermögens, von längerfristigen finanziellen Vermögenswerten, die nicht dem Finanzmittel-
fonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören, sowie die Anlage von Finanzmittelbestän-
den (bspw. Wertpapieren des Umlaufvermögens ohne Handelsbestand), die nicht dem Fi-
nanzmittelfonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören. 
Finanzierungstätigkeiten sind zahlungswirksame Aktivitäten, die sich auf den Umfang und 
die Zusammensetzung der Eigenkapitalposten und der Finanzschulden des Unternehmens 
auswirken. 
Laufende Geschäftstätigkeiten sind die wesentlichen auf Erlöserzielung ausgerichteten zah-
lungswirksamen Tätigkeiten des Unternehmens sowie sonstige Aktivitäten, die nicht der In-
vestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 
Cashflows sind die einzelnen Netto-Zahlungsströme einer Periode aus laufenden Geschäfts-
tätigkeiten, aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit. 
Die zahlungsunwirksamen Erträge betreffen die Auflösung der Sonderposten.  
Der Finanzmittelfonds setzt sich entsprechend DRS 2 aus den liquiden Mitteln der Gesamtbi-
lanz des Konzerns „Kreisstadt Siegburg“ in Höhe von 4.687.424,26 € zusammen. Die Gesamt-
kapitalflussrechnung stellt sich für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar: 
 

 Gesamt Cashflow Konzern Siegburg 2015 
EUR 

2014 
EUR 

 Ordentliches Ergebnis 123.949,01 € -29.714.327,84 €  
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf das Anlage-

vermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 15.103.538,51 € 15.823.946,54 € 

+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 4.996.898,70 € 4.578.039,62 €  
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / 

Erträge -2.794.762,74 € -2.825.627,30 € 
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenstän-

den des Anlagevermögens 49.468,25 € -414.647,91 € 
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderun-

gen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 
Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzie- 312.387,35 € 9.496.660,74 €  
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rungstätigkeit zuzuordnen sind 

 Gesamt Cashflow Konzern Siegburg 2015 
EUR 

2014 
EUR 

+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Passi-
va, die nicht der Investitions- und Finanzierungstä-
tigkeit zuzuordnen sind -202.513,03 € -439.412,18 € 

+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Pos-
ten 127.932,32  €   -4.906,75  € 

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 17.716.898,37 € -2.670.979,26 €  
 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen 

des Sachanlagevermögens 936.833,06 € 23.031,64 € 
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-

vermögen -43.630.964,37 € -20.403.235,07 € 
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen 

des immateriellen Anlagevermögens -   € -   €  
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle 

Anlagevermögen -267.347,47 € -226.284,03 € 
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen 

des Finanzanlagevermögens 
                                                          

727.115,98 €  
                                                          

49.362,36 €  
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-

gevermögen -265.147,38 € -967.949,58 €  
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten 

Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 
                                                         

-   € 
                                                         

-   €  
- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten 

Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 
                                                         

-   € 
                                                         

-   €  
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen 

im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -   € -   €  
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen 

im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  -   €  -   €  
+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen 

und Beiträgen sowie sonstigen Sonderposten 1.510.077,01 € 2.435.695,33 €  
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -40.989.433,17 € -19.089.379,35 €  
 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapi-

talerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.) -1.065.375,05 € -715.093,21 €  
- Auszahlungen an Mindergesellschafter (Dividen-

den, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzah-
lungen, andere Ausschüttungen) -   € -   € 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und 
der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 179.418.328,05 € 

188.460.816,40 
€  

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und 
(Finanz-) Krediten -151.106.077,24 € 

-168.527.195,28 
€  

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 27.246.875,76 € 19.218.527,91 €  
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Siegburg, 04.05.2017     Siegburg, 04.05.2017 
 
Aufgestellt:       Bestätigt: 
 
Gez. Mast       Gez. Huhn   
   
___________        _      _______        ___ 
(Andreas Mast)      (Franz Huhn) 
Stadtkämmerer      Bürgermeister 
 

 
    

 Gesamt Cashflow Konzern Siegburg 2015 
EUR 

2014 
EUR 

 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmit-
telfonds 3.974.340,96 € 2.541.830,70 €  

+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewer-
tungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds  -   €  -   €  

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 713.083,30 € 3.254.914,00 €  
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.687.424,26 € 713.083,30 €  
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IV. Gesamtverbindlichkeitenspiegel 2015

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag d. HHJ Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Gesamtbetrag d.VJ.

1. Anleihen -  €                                  -  €                                          -  €                                         -  €                                               -  €                                               
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 
     Investitionen 392.293.656,42 €           30.549.003,13 €                      112.882.754,55 €                  248.861.898,74 €                         360.388.292,47 €                         
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
    Liquiditätssicherung 89.534.980,00 €              53.534.980,00 €                      36.000.000,00 €                     -  €                                               93.128.093,14 €                           
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
    aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 8.241.981,78 €                562.640,00 €                            2.250.560,00 €                       5.428.781,78 €                              8.804.557,08 €                              
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
     Leistungen 4.653.966,50 €                4.653.966,50 €                        -  €                                         -  €                                               5.419.481,06 €                              

6. Sonstige Verbindlichkeiten 4.197.607,21 €                3.969.707,21 €                        24.800,00 €                             203.100,00 €                                 4.146.391,20 €                              

7. Erhaltene Anzahlungen 4.934.297,58 €                4.934.297,58 €                        -  €                                         -  €                                               4.779.618,63 €                              

8. Summe aller Verbindlichkeiten 503.856.489,49 €        98.204.594,42 €                 151.158.114,55 €              254.493.780,52 €                    476.666.433,58 €                    

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten: 5.126.789,63 21.860.163,69

Anlage 4
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Ortsübliche Nutzungsdauer NKF
ND in Jahren

1.0 Gebäude, bauliche Anlagen und Kanäle
Abwasserhebeanlagen, baulicher Teil 30
Abwasserkanäle 66 2/3
Abwasserreinigungsanlagen, biologische Stufe, baulicher Teil 30
Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, baulicher Teil 30
Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 50
Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken 40
Badehallen und -häuser, massiv 50
Badehallen und -häuser, teilmassiv 40
Badekabinen, Holzkonstruktion 20
Badekabinen, massiv 50
Badekabinen, teilmassiv 30
Baracken, Schuppen, Behelfsbauten 16
Baubuden 8
Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins- und Jugendheime 60
Eislaufhallen 20
Fahrzeughallen, massiv 50
Fahrzeughallen, teilmassiv 25
Feuerwehrgerätehäuser, massiv 60
Feuerwehrgerätehäuser, teilmassiv 40
Friedhofskapelle 70
Garagen, massiv 40
Garagen, sonstige Bauweise 25
Grundstücksanschlusskanäle 60
Hallenbäder 50
Heime, Personal- und Schwestern, Alten,-Kinder- 80
Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche 100
Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) 60
Kapellen, Kirchen 80
Kindertageseinrichtungen, massiv 80
Kompostdeponie, -plätze 25
Krematorien (ohne Einäscherungsöfen) 50
Kühlhallen (Kühlzellen) - ohne Aggregat 30
Laderampen 25
Lagerhallen (massiv) 50
Lagerhallen (teilmassiv) 25
Leichenhallen, Trauerhallen 60
Leichenzelle 40
Markthallen, Holzkonstruktion 15
Markthallen, massiv 50
Markthallen, teilmassiv 40
Museen, Bibliotheken u.ä., massiv 80
Parkhäuser 60
Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser 20
Rettungswachen 60
Rollschuhbahnen 20
Schleusen, Beton 50
Schleusen, Holz 20
Schleusen, Stahl 40
Schornsteine -aus Mauerwerk oder Beton 33
Schornsteine-aus Metall 10
Schulgebäude (Pavillon), Leichtbauweise 25
Schulgebäude (Pavillon), Raumzellenbauweise 35
Schulgebäude, massiv 80
Schulgebäude, teilmassiv 50
Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv) 30
Silobauten-aus Beton 33
Silobauten-aus Kunststoff 17
Silobauten-aus Stahl 25
Skateanlagen, Holz- und Metallkonstruktion 10
Skateanlagen, massiv 20
Sonstige Gebäude 50
Sportanlagen (nur Sozialgebäude und andere Funktionsgebäude) 50
Sporthafen 40
Sporthallen, Holzkonstruktion 30
Sporthallen, massiv 60
Sporthallen, teilmassiv 40

Anlage 5/ 1 von 9

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



 

Ortsübliche Nutzungsdauer NKF
ND in Jahren

Stadiontribüne, massiv 30
Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 40
Tennishallen / Squashhallen u. ä. 20
Theatergebäude 50
Tiefgaragen 60
Traglufthallen 10
Trauerhallen 60
Tunnel 80
Turnhallen, massiv 60
Turnhallen, teilmassiv 40
Umkleidekabinen, Holzkonstruktion 20
Umkleidekabinen, massiv 50
Umkleidekabinen, teilmassiv 30
Verwaltungsgebäude (massiv) 80
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 35
Wasserspeicher 40
Wassertürme 40
Wohncontainer, Leichtbauweise 15
Wohncontainer/mobile Wohnanlagen, Raumzellenbauweise 30
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) 100

2.0  Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) 
Ballfangzaun 12
Berliner Kissen-Gummischwellen 5
Betonmauer, Ziegelmauer 40
Bolzplätze (rote Erde) 10
Brücken, Holzkonstruktion 20
Brücken, Mauerwerk oder Beton 80
Brücken, Stahlkonstruktion 80
Fahrradständer, offen 12
Fahrradständer, überdacht 20
Gewässerausbau naturnah, offene Gräben (soweit nicht Bestandteil der kommunalen Entwässerung) 50
Golfplätze 20
Grünanlagen 15
Kompostplätze Deponie 10
Kompostplätze Grünfläche 25
Landungsbrücken u. -stege 20
Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung) 25
Poller (Straßenverkehr) 5
Flexpoller 3
Spielplätze 12
Spielplätze, Bolzplätze 15
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Kleinspielfelder 25
Sportplätze (Rasenplätze) 25
Straßen -Bankette, Gräben- 20
Straßen -Fahrbahn- aus Beton, Asphalt, Betonsteinplaster, Naturstein 60
Straßen -Fahrbahn BK II-III (Verschleißschicht)- aus Betonsteinpflaster, Naturstein 15
Straßen -Fahrbahn BK IV (Unterbau)- 50
Straßen -Fahrbahn BK IV (Verschleißschicht)- aus Asphalt, Beton 20
Straßen -Fahrbahn BK IV (Verschleißschicht)- aus Betonsteinpflaster, Naturstein 20
Straßen -Fahrbahn BK SV-III (Unterbau)- 40
Straßen -Fahrbahn BK SV-III (Verschleißschicht)- aus Asphalt, Beton 15
Straßen -Fahrbahn BK V (Unterbau)- 55
Straßen -Fahrbahn BK VI (Unterbau)- 60
Straßen -Fahrbahn BK V-VI (Verschleißschicht)- aus Asphalt, Beton 25
Straßen -Fahrbahn BK V-VI (Verschleißschicht)- aus Betonsteinpflaster, Naturstein 25
Straßen -Geh-/Radweg (fahrbahnbegleitend)- aus Asphalt, Beton, Betonsteinpflaster, Naturstein 25
Straßen -Geh-/Radweg (fahrbahnbegleitend)- aus Betonsteinplatten, Schotter, Splitt/Sand, 
wassergebundene Decke

15

Straßen -Geh-/Radweg (selbständig)- aus Asphalt, Beton, Betonsteinpflaster, Naturstein 30
Straßen -Geh-/Radweg (selbständig)- aus Schotter, Splitt/Sand, wassergebundene Decke 20
Straßen -Geh-/Radweg- aus Beton, Asphalt, Betonsteinplaster, Naturstein 30
Straßen -Parkstreifen, Busbuchten- 60
Straßen -Parkstreifen, Busbuchten- aus Asphalt, Beton 20
Straßen -Parkstreifen, Busbuchten- aus Betonsteinpflaster, Naturstein 15
Straßen -Trennstreifen- 30
Straßen- und Stadtmobiliar 30

Anlage 5/ 2 von 9

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



 

Ortsübliche Nutzungsdauer NKF
ND in Jahren

Straßen -Wirtschaftsweg- 30
Tank- und Waschplatz 15
Treppen (aus Stein, Michaelsberg) 40
Uferbefestigungen 20
Umzäunungen -aus Holz 5
Umzäunungen -Sonstige 17
Wege und Plätze (aus Asphalt, Beton) 30
Wege und Plätze (aus Betonsteinpflaster, Naturstein) 20
Wege und Plätze mit schwerer Packlage 20
Wege und Plätze ohne schwere Packlage 10

3.0 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
3.1 Verteilungsanlagen

Abwasserhebeanlage, maschineller Teil, Schneckenpumpen 15
Abwasserhebeanlage, maschineller Teil,sonst. Pumpen 8
Dampferzeugung (Dampfkessel mit Zubehör) 15
Dampfversorgungsleitungen 19
Druckerhöhungsanlagen (Wasserversorgung) 20
Druckminderer (Wasserversorgung) 20
Druckrohrleitungen für Abwässer 30
Druckrohrleitungen für Sickerwässer 15
Freileitungen für Strom 25
Gasleitungen 40
Großwasserzähler 14
Heizkanäle 40
Kabelleitungen 35
Kabelleitungen (erdverlegt) 40
Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen 20
Lautsprecheranlage (ELA) 20
Maschinelle Einrichtungen der kom. Entwässerung, Dauer- u. Schneckenpumpen 15
Maschinelle Einrichtungen der kom. Entwässerung, Schieber, Regel 20
Maschinelle Einrichtungen der kom. Entwässerung, sonstige Pumpen 8
Ortsverteilungsanlagen (Wasserversorgung) 30
Punpen, Apparate (Wasserversorgung) 10
Stauampel 10
Steuerungs- und Fernwirkanlagen (Wasserversorgung) 12
Stromerzeugung (Gleichrichter, Ladeaggregatoren, Stromgeneratoren, Notstromaggregate, Stromumformer 
usw.)

19

Stromversorgungsleitungen 25
Stromverteiler (Märkte) 12
Technische Einrichtungen (Abwasser) 20
Übernahmestationen (Wasserversorgung) 14
Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage 15
Wasserbehälter (Wasserversorgung) 77

3.2 Mess- und Steuerungseinrichtungen
Alarmgeber, Martinshornanlagen, Alarmanlagen 10
Lichtsignalanlagen 15
Materialprüfgeräte 10
Ozonmessstation 10
Parkleitsystem 15
Signalanlagen 15
Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) 10
Umweltmessstation 10
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 15
Vermessungsgeräte
 -elektronisch 8
 -mechanisch 12

3.3 Funk- und Fernsprechanlagen 
Funksprechgerät 8
Notrufanlage Leitstelle 10
Pausensignalanlagen 12

3.4 Sonstige Anlagen
Abwasserreinigungsanlagen mech. Stufe, masch. Teil des Absetzbeckens 12
Abwasserreinigungsanlagen, biolog. Stufe, masch. Teil d. Belebungs- Anl. mit Oberflächenbelüfter 10
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Ortsübliche Nutzungsdauer NKF
ND in Jahren

Abwasserreinigungsanlagen, biolog. Stufe, masch. Teil der Tropfkörperanlage 12
Abwasserreinigungsanlagen, biolog. Stufe, masch. Teil des Nachklärbeckens 20
Abwasserreinigungsanlagen, biolog. Stufe, masch. Teild. Belebungs- Anl. mit Druckbelüftung 12
Abwasserreinigungsanlagen, mech. Stufe, masch. Teil der Rechenanlage 10
Abwasserreinigungsanlagen, mech. Stufe, masch. Teil des Sandfanges 8
Abwasserreinigungsanlagen, Schaltwerte, elektrischer Teil 10
Akkumulatoren 10
Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte, mobil 11
Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte, stationär 15
Bahnkörper 33
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer 20
Beleuchtungsanlagen 30
Beschallungsanlagen 15
Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) 20
Brunnen 50
Drainagen aus Beton oder Mauerwerk 33
Drainagen aus Ton oder Kunststoff 13
Druckluftanlagen, mobil 5
Druckluftanlagen, stationär 12
EDV-Netzwerk 5
Extreme Switch 10
Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u. ä. , sonstige 15
Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u. ä., nach gesetzlichen Vorschriften 33
Gleiseinrichtungen 25
Hausanschlussleitungen (Wasserversorgung) 30
Heißluft-, Kälteanlagen 14
Hydranten (Wasserversorgung) 30
Kläranlage Kompostwerk 20
Klimaanlagen (Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren) 10
Krananlagen, ortsfest oder auf Schienen 21
Krananlagen, sonstige 14
Lichtreklame 9
Löschwasserteiche 20
Marmorkiesreaktor (Chloranlage) 10
Maschinentechnik Kompostwerk 10
Photovoltaikanlagen 20
Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie) 15
Rückgewinnungsanlagen 10
Schaukästen, Vitrinen 9
Schlammbehandlung, Eindicker, maschineller Teil 12
Schlammbehandlung, Faulräume, maschineller Teil 10
Schlammbehandlung, Gasspeicherung u. -verwertung, Gasmaschineanlagen 20
Schlammbehandlung, Maschinelle Schlammentwässerung 10
Schlammbehandlung, Natürliche Schlammentwässerung 30
Schlauchwaschstraße 10
Schrankenanlage, elektrisch betrieben 15
Schrankenanlage, handbetrieben 20
Solaranlagen 20
Sprinkleranlagen 20
Straßenbeleuchtung 25
Überwachungsanlagen 11
Wärmetauscher 15
Windkraftanlagen 16

4.0 Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung
Abfallbehälter 10
Abfallkörbe 10
Akkuschrauber 5
Atemschutzgerät 8
Atmungsgeräte 5
Aufsitzrasenmäher 9
Bädereinrichtungen 12
Bahrwagen 10
Bänke aus Holz 8
Bänke aus Metall oder Kunststoff 20
Bänke aus Stein, Mauerwerk 30
Beckeneinstiegsleitern 25
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Ortsübliche Nutzungsdauer NKF
ND in Jahren

Beckenreiniger 10
Bohrhammer, Bohrmaschine 8
Bühnenausstattung 20
Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk 20
Bühnenpodium, versenkbar 20
Bühnenzubehör 20
Drucklufttacker 5
Einachsschlepper 25
Feuerwehrhelme 10
Feuerwehrleitern (mechanisch) 20
Feuerwehrschutz (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug) 8
Friedhofsbagger 8
Friedhofskreuze 25
Generator (handbetrieben) 8
Hartplatzpflegegerät 5
Handpritschenwagen (Barwagen für Bestattungen) 20
Heißluftdämpfer 10
Hubkorb 12
Hubsteiger 12
Kanalleuchte mit Anschluss 8
Kanalrohrfräse 7
Kapellenausstattung 40
Kehrmaschinen, Bürgersteig- 8
Kehrmaschinen, Dreirad- 5
Kehrmaschinen, Hand- 5
Kehrmaschinen, selbstaufnehmend 8
Kehrmaschinen, Straßenkehrmaschine 10
Kehrmaschinen, Vorbaukehrmaschine 5
Kehrrichtkarren 10
Kleinkehrmaschinen 6
Klimageräte (mobil) 11
Kompressor 14
Kraftfahrdrehleiter 15
Krankentragen mit Fahrgestell 8
Kranztransportwagen 10
Kreiselstreuer 8
Leitpfostenwaschgerät 8
Luftraumbefeuchter 10
Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.) 8
Markierungsmaschine 20
Maskendichtprüfgerät 12
Medizinisch-technische Geräte 10
Messgeräte (Abwasser) 12
Mülltonnen 12
Mülltonneninstandhaltungsgerät 15
Mülltonnentransportkarren 10
Parkscheinautomat 10
Parkuhren 15
Präsentationstafel 5
Presslufthämmer 7
Rettungs- und Abseilgerät 7
Rüttelplatten 11
stationäre Sägen (z.B. Kreissäge) 14
mobile Sägen 8
Salzstreuer für den Winderdienst 8
Sandstreuer für den Winterdienst 8
Sargversenk- und Hebeanlagen, stationär 20
Sargversenk- und Hebeanlagen, transportabel 10
Sauerstoff-Schutzgerät 10
Saugschläuche 8
Schaukasten 15
Schiebeleiter 10
Schlammbehandlung, Gasspeicherung u. -verwertung, Gasbehälter 17
Schneeräumschild 10
Schneide- und Schleifmaschinen, mobil 8
Schrädder 6
Schultaschenschrank 10
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Ortsübliche Nutzungsdauer NKF
ND in Jahren

Schweißgeräte 13
Sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Drucken, Anleimen, Anspitzen, Falzen, Heften, ...) 13

Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergerät usw.) 10
Spielgeräte (Lauflerngeräte in KITA für Außenbereich) 4
Sportgeräte (Fitnessgeräte usw.) 13
Sprungbrett (Schwimmbad) 12
Sprungeinrichtungen in Frei- und. Hallenbädern 20
Straßenfräse 7
Straßenschilder (siehe auch Stadtmobiliar unter Pkt. 2.0) 20
Streuautomaten für den Winterdienst 8
Streugutkästen 20
Stichsäge 5
Teerkocher 15
Teerspritze 15
Werkzeuge und Geräte (Werkstatteinrichtungen) 10

5.0 Büro- und Geschäftsausstattung einschl. Software
Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen 8
Antennenmasten 10
Arbeitszelte 6
Bepflanzung in  Gebäuden 10
Mobiliar Bibliothek/Kindertageseinrichtungen 13
Büromöbel 15
Chemikalienschutzanzüge (FW) 8
Faxgeräte 5
Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, 
Kameras, Monitore ; Beamer, ThinkPad u. ä.)

5

Gardinen 10
Garderobe 6
Glasvirtrinen 10
Großrechner 7
Handy 3
Kommunikationsendgeräte allgemein 5
Kopiergeräte 5
Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) 15
Ladeneinrichtung, Regale etc. 10
Laminator 5
Lampen 10
Laptop 4
Laubsauger, -bläser 5
Lautsprecher 7
Lehr- und Lernmaterial 5
Leinwände 10
Medienwagen 8
Mobilfunkendgeräte (kein Handy) 5
Overhead-Projektoren 8
Panzerschränke, Tresore 30
Papierschneidemaschine 5
Peripherie-Geräte (Drucker, Scanner, Lesegeräte) 3
Reisswölfe (Aktenvernichter) 10
Server 5
Software 5
Speichersysteme 5
Stahlschränke, 14
Stromschienenanlage 10
Tafeln 20
Teppiche  - hochwertige (ab 500€/m²) 15
Teppiche  - normale 8
Tresoranlagen 30
Verkehrszählungsgeräte 8
Vorhang 10
Werkstatteinrichtungen 15
Whiteboard 5
Workstations, Personalcomputer 4
Zeiterfassungsgeräte 5
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6.0 Fahrzeuge
Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten 11
Auffanggurt 3
Einsatzleitwagen 12
Fahrräder 7
Fäkalienwagen 8
Feuerlöschfahrzeug 20-15
Hochdruckspülwagen, Schlammsaugewagen 8
Hubwagen 10
Kipper 9
Kleintraktoren 8
Kleintransporter 10
Kraftfahrdrehleiter 10
Krankentransportwagen 7
LKW 10
Mannschaftstransportfahrzeug 8
Müllentsorgungsfahrzeug 6
Notarzteinsatzwagen 5
PKW 5
Radlader 8
Rettungsboot 10
Rettungstransportwagen 6
Schadstoffmobil (LKW) 6
Schlammsaugewagen 8
Sinkkastenreinigungswagen 7
sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw. 8
Straßenablaufreinigungswagen 7
Streufahrzeuge 8
Traktoren 12
Unimog 15
Wechselladerfahrzeuge 20

7.0 Sonstige Anlagen
Anzeigetafel (Turnhalle) 15
Banner 3
Bauteppich 3
behinderten Rampe f. Wahllokal 16
Betten 15
Bierzelte 8
Bild 5
Blas- und Schlaginstrumente 10
Brennofen (Töpferwerkstatt) 25
Briefkasten 10
Buchpresse 14
CES Halbzylinder für Feuerschlüsselrohre 8
Datenhallen (mobil) 15
Defibrillator 7
EC-Kartenleser 5
Einbauküchen 18
Elektrostempel 10
elektronisches Stimmgerät 10
Entwertungsstanze 4
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer) 4
Fahnenmasten 10
Fahrtrage 10
Fleischwaagen 7
Flugmessanlage 10
Freischneider 11
Gartenhäuschen 15
Geldprüfgeräte 7
Geldsortiergeräte 7
Geldwechselgeräte 7
Geldzählgeräte 7
Gemüsewaagen 11
Geschirrspülmaschinen 7
Getränkeautomaten 7
Gitarrenverstärker 5
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Gläserspülmaschinen 7
Hängeleiter 3
Heckenschere 8
Heißluftgebläse (mobil) 11
Hochdruckreiniger 8
Hockeyfeldbande 10
Hochtisch 15
integrales Wahlsystem 10
Industriestaubsauger 7
Internet-(Stehpult) 10
Kaffeemaschine 7
Kaltluftgebläse (mobil) 11
Kartenleser 5
Kehrmaschinen 9 - 10
Klavierbank 20
Kletterwand (Turnhalle) 25
Kombinationsschutzräume 16
Krankenbetten 6
Kreditkartenleser 8
Kücheneinrichtung 8
Kühleinrichtungen 9
Kühlschränke 9
Kugelbahnset 3
Laborgeräte 13
Lackierpistole 3
Lärmampel (Ampelanlagen) 5
Leergutautomaten 7
Leinwand 5
Leitern 15
Litfaßsäule, Werbetafel 8
Mannschafts- und Unterkunftszelt 6
Mikrofonanlage 5
Mikroskope 13
Mikrowellengeräte 8
Mixer / Verstärker 5
Monitorsäule 7
Obstwaagen 11
Orchesterpult 30
Outdoortische/-stühle 15
Passbildautomaten 5
Pflegebetten 6
Planspiel Feuerwehr 3
Präzisionswaagen 13
Prüfgerät für elektr. Betriebsm. 6
Receiver 5
Regaleinrichtungen (allgemein) 18
Reinigungsgeräte (fahrbar) 9
Sandkasten 5
Seitenradarmesssystem 5
Schneepflüge 10
Scooter (für Kinder) 5
Sitzkissenrondel 8
Spender f. Hundekotbeutel 3
Spielautomaten 6
Sonnenschutz 20
Stapeltrockner 10
Stapelwahlurnen 15
Staubsauger 4
Sterilisatoren 10
Streichinstrumente 8
Tasteninstrumente 20
Teppichreinigungsgeräte (transportabel) 7
Theke-Bibliothek 15
Toilettenkabinen, -wagen 9
Transportkästen (FW) 5
Trimmer 8
Umkleideschrank 10
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Unterhaltungsmusikautomaten 8
Unterhaltungsvideoautomaten 6
Verkaufsbuden, -stände 8
Verkaufstheken 10
Visitenkartenautomaten 5
Wärmebildkamera 10
Warenautomaten 5
Warnschwelle 8
Wäschetrockner 8
Waschmaschinen 10
Wasserhochdruckreiniger 8
Werkbank 20
Werkstattwagen 10
Zentrifugen 10
Zubringerwagen (f. Essensausgabe) 5

8.0 Sonstiges
Anlageähnliche Rechte (Abwasserentsorgung) 30
Anlageähnliche Rechte (Wasserversorgung) 20
Immaterielle Vermögensgegenstände 5

9.0 Anlagen aus Beteiligungsgesellschaften 

Wasserwerk: 
Brunnenanlagen und Pumpstationen 14-20
Leitungsnetz 30
Hausanschlüsse 30
Großwasserzähler 14

Abwasserwerk:
Benutzungsrechte Kläranlage 20-33
EDV-Software 5
Kanaldatenbank 5
Hausanschlüsse/Sinkkästen 80
Druckleitungen 80
Sonderbauwerke (Betonbau) 80
Sonderbauwerke (EMSR) 20
Regenwasserkanal 80
Mischwasserkanal 67
Entlastungskanal 80
Gebäude 20-50
Technische Einrichtungen 20-33
Fahrzeuge und Transporteinrichtungen 5-33
Werkzeuge und Geräte 10
Büromaschinen 5

Energie:
Kollektorfeld / Erdsondefeld 30
Wärmepumpe / Wärmekältetaucher 15

Netze/Telekommunikation:
Straßenbeleuchtung 25
Glaserfasernetze 50

SEG:
Betriebs- und Geschäftsausstattung 10
Parkäuser 33
Gebäude 50

Anmerkung:
Sollten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens von der städt. ND-Tabelle abweichen, wurde die 
speziellere ND aus den Beteiligunsnutzungsdauertabellen herangezogen.                                           (Gemäß 
Vereinfachung Praxisleitfaden S. 156)
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per 31.12.2015 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. Allgemeine Angaben .................................................................................................... 2 

2. Kurzbeschreibung der Kreisstadt Siegburg.................................................................... 2 

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie bedeutsame Kennzahlen .......................... 3 

4. Besondere Sachverhalte mit möglichen Auswirkungen auf die Vermögenslage der 

Kreisstadt Siegburg ...................................................................................................... 5 

5.  Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Kreisstadt                    

Siegburg ....................................................................................................................... 6 

5.1. Allgemeines ................................................................................................................... 6 

5.2. Chancen- und Risikomanagement .................................................................................. 7 

5.3. Künftige wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Kreisstadt Siegburg .............................. 7 

6. Angaben über Verantwortlichkeiten gem. § 116 Abs. 6 GO .......................................... 9 

6.1. Verwaltungsvorstand ..................................................................................................... 9 

6.2. Ratsmitglieder ............................................................................................................. 10 

 

 

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



 

 
Anlage 5/Anlage 6 

Anlage 6/2 

1. Allgemeine Angaben 
 
Der Konzern „Kreisstadt Siegburg“ hat nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) einen 
Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.   
 
Der Gesamtabschluss ist gemäß § 116 Absatz 1 Satz 2 GO NRW um einen Gesamtlagebericht zu 
ergänzen. 
 
Im Gesamtlagebericht nach § 51 Abs. 1 GemHVO NRW ist das durch den Gesamtabschluss zu 
vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des „Konzerns 
Kreisstadt Siegburg“ zu erläutern. Ferner muss ein Überblick über den Geschäftsablauf gegeben 
werden, in dem die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses und die Gesamtlage in ihren 
tatsächlichen Verhältnissen darzustellen sind. Die Kommune ist verpflichtet, eine ausgewogene und 
umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse ihrer 
Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung ihrer Betriebe zur Darstellung ihrer wirtschaftlichen 
Gesamtlage vorzunehmen. In die Analyse sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 
12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens- Schulden, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Kommune sind, einzubeziehen. U.a. ist auch auf Chancen und Risiken der 
zukünftigen Gesamtentwicklung einzugehen. 
 
 

2. Kurzbeschreibung der Kreisstadt Siegburg 
 

Siegburg ist mit seinen rd. 41.000 Einwohnern als Kreisstadt Verwaltungssitz des Rhein-Sieg-Kreises 
und gehört zum Regierungsbezirk Köln. Seine verkehrsgünstige Lage mit unmittelbarer Anbindung an 
die Bundesautobahnen 3, 59 und 560 bietet kurze Wege zu wichtigen Ballungszentren im Inland. Der 
unmittelbar am Stadtzentrum gelegene ICE-Haltepunkt Siegburg/Bonn eröffnet attraktive und 
komfortable Schnellverbindungen in zahlreiche Städte und europäische Metropolen. Nur 10 km 
entfernt liegt der Flughafen Köln/Bonn. Er ist über einen Bahnanschluss unmittelbar erreichbar. Als 
Einkaufsstadt versorgt die Kreisstadt rd. 250.000 Einwohner im Einzugsgebiet. Sie weist eine 
ungewöhnlich hohe Kaufkraftkennziffer von fast 101,5 auf. In Ergänzung zu den beiden etablierten 
Kulturmetropolen Köln und Bonn bietet Siegburg ein vielfältiges kulturelles Angebot mit 
eigenständigem Profil. Museum und Bibliothek sind im Kulturhaus am Markt unter einem Dach im 
Zentrum der Fußgängerzone vereint. Aula, Forum, Literaturcafé und Bibliotheksbühne ermöglichen 
Veranstaltungen aller Art und garantieren ein hochwertiges Freizeit- und Bildungserlebnis während 
des gesamten Jahres. Die Rhein-Sieg-Halle als Standort für Großveranstaltungen, die Musikschule 
und die Volkshochschule im Studienhaus und eine ausgeprägte freie Kunstszene runden das Profil ab.  
Ab Mitte 2017 wird im Wahrzeichen der Stadt, der ehemaligen Benediktinerabtei auf dem 
Michaelsberg mit dem Einzug des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) des Erzbistums Köln die 
Anziehungskraft der Stadt auch im überregionalen Kontext weiter wachsen. Die anvisierte 
Entwicklung der Stadt zu einem Tagungszentrum in der Region erhält hierdurch eine immense 
Schubkraft. Dies weiter zu fördern und zu unterstützen macht die städtische Investitionspolitik mit 
ihren Projekten in den kommenden Jahren deutlich. Die Erweiterung des Hotels am Freizeitbad 
Oktopus, der Anbau von Tagungs- und Seminarräumen an der Rhein-Sieg-Halle und die Umsetzung 
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des sog. Michaelsbergkonzeptes machen das deutlich. Als touristischer Magnet spielt neben dem 
historischen und kulturellen Angebot auch der Natursteig Sieg eine besondere Rolle. Er stellt mit 
seinen acht Etappen und  in Verbindung mit den  Erlebniswegen Sieg an der Nahtstelle zwischen 
Rheinschiene, Westerwald und Bergischem Land eines der großen neu geschaffenen 
Wanderwegenetze im Rheinland. Jährlich besuchen zahlreiche Wanderer sowohl den 
Qualitätswanderweg  Natursteig Sieg – zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband - als auch 
die interessanten Rundwege. Dabei freuen sich die zertifizierten Qualitätsgastgeber Sieg über die 
große Resonanz. So verzeichnete Siegburg in 2016 erstmals mehr als 100.000 Übernachtungen. 
 
International verbindet Siegburg mit seinen fünf Partnerstädten eine lebendige Partnerschaft, die 
durch die aktive Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger gestaltet und entwickelt wird. Im Jahr 2014 
wurden - gemeinsam mit dem 950-jährigen Stadtjubiläum - die 50-jährige Partnerschaft zwischen 
Nogent-sur-Marne und Siegburg  sowie der seit 1964 bestehenden Partnerschaft zwischen Orestiada 
und Siegburg gefeiert. Die Verbindung zur türkischen Partnerstadt Selçuk dauert seit über 20 Jahren 
an.   
 
Die Kreisstadt Siegburg ist an 15 Unternehmen/Einheiten direkt und indirekt beteiligt und führt drei 
Unternehmen im Sondervermögen bzw. im Vermögen der Kreisstadt Siegburg. Eine Übersicht über 
die Beteiligungslandschaft ist dem Gesamtanhang zu entnehmen. 
 
 

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie bedeutsame Kennzahlen 
 
Die Kreisstadt Siegburg hat den Gesamtabschluss erstmals zum 31. Dezember 2010 aufgestellt. Die 
nachfolgende Betrachtung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Kreisstadt Siegburg wird im 
Wesentlichen stichtagsbezogen vorgenommen. Der Vollkonsolidierungskreis der Kreisstadt Siegburg 
besteht zum 31. Dezember 2015 neben der Kernverwaltung aus zwei verbundenen Unternehmen, 
der Stadtbetriebe Siegburg AöR und der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH. Die Pauline 
von Mallinckrodt GmbH wird nach der Equity-Methode konsolidiert. Die Bewertung des 
Konsolidierungskreises erfolgte in der Gesamtabschlussrichtlinie unter Anhang 1. Die übrigen Anteile 
an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sind von untergeordneter 
Bedeutung bzw. ohne maßgeblichen Einfluss der Kreisstadt Siegburg gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW 
und sind im Gesamtabschluss nach der at-cost-Methode einbezogen. 
 
Die Gesamtertragslage weist bei ordentlichen Gesamterträgen von 137.198.612,04 € und 
ordentlichen Gesamtaufwendungen von 122.853.554,85 € eine Überdeckung im ordentlichen 
Gesamtergebnis von 14.345.057,19 € aus (Aufwandsdeckungsgrad 112 %). Nach Berücksichtigung 
eines negativen Gesamtfinanzergebnisses von 14.221.108,18 € und eines positiven 
außerordentlichen Ergebnisses von 127.932,32 € errechnet sich ein Gesamtjahresüberschuss von 
251.881,33 €.  
 
Die ordentlichen Gesamterträge entfallen vor allem mit 63.625 T€ auf die Steuereinnahmen und mit 
22.086 T€ auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen. In den öffentlich- und privatrechtlichen 
Leistungsentgelten sind unter anderem die Abwassergebühren und Wasserentgelte enthalten.  
 
Bei den ordentlichen Gesamtaufwendungen i.H.v. 122.854 T€ handelt es sich im Wesentlichen um 
Transferleistungen (48.471 T€ = 39 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen) und um Personal- und 
Versorgungsaufwendungen i.H.v. 29.605 T€ (24 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen).  
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Das Gesamtfinanzergebnis ermittelt sich aus Finanzerträgen von 869 T€ und Finanzaufwendungen 
von 15.090 T€. Die Finanzerträge ergeben sich im Wesentlichen aus Zinserträgen. Die 
Finanzaufwendungen resultieren insbesondere aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite. 
 
Die Gesamtvermögenslage wird zum 31. Dezember 2015 vor allem durch das Anlagevermögen und 
somit durch langfristig gebundene Vermögenswerte geprägt. 
 
Das Anlagevermögen beträgt mit 642.117 T€ insgesamt 96 % der Gesamtbilanzsumme von 
669.101 T€. Es entfällt im Wesentlichen mit 584.561 T€ auf Sachanlagen und mit 46.793 T€ auf 
Finanzanlagen. Das Sachanlagevermögen betrifft im Wesentlichen Schulgebäude, sonstige 
Betriebsgebäude (z.B. Musikschule, Bibliothek, Studiobühne, Volkshochschule, 
Flüchtlingsunterkünfte, Sportplätze) Grünflächen und Infrastrukturvermögen. Im 
Infrastrukturvermögen werden insbesondere die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
des Fachbereiches Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg AöR ausgewiesen. Bei den Finanzanlagen 
handelt es sich hauptsächlich um Anteile am Wahnbachtalsperrenverband (WTV) und an den im 
Sondervermögen angesetzten Stiftungen. 
 
Die Anteile des Umlaufvermögens sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (27.266 T€) - 
somit der kurzfristig gebundenen Vermögenswerte- betragen insgesamt 4 % der Gesamt-
bilanzsumme. Das Umlaufvermögen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 24.901 T€ und entfällt mit 
6.110 T€ auf Vorräte, mit 14.103 T€ auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, und mit 
4.687 T€ auf die liquiden Mittel. In den Vorräten befinden sich im Wesentlichen zum Verkauf 
bestimmte Grundstücke der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH. 
 
Es befinden sich keine Wertpapiere des Umlaufvermögens im Bestand des Konzerns „Kreisstadt 
Siegburg“. 
 
Das Eigenkapital von 14.074 T€ beträgt insgesamt 2 % der Gesamtbilanzsumme. Es entfällt mit 
31.709 T€ auf die allgemeine Rücklage, vermindert um den negativen Unterschiedsbetrag aus der 
Kapitalkonsolidierung in Höhe von 17.887 T€ und erhöht um das positive Jahresergebnis 2015 von 
251.881,33 €. Zum 31. Dezember 2015 finanzierte das Eigenkapital insgesamt 2% des Anlage-
vermögens und damit der langfristig gebundenen Vermögenswerte. Erweitert auf den 
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen + 
Langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen) beträgt der Wert des langfristig finanzierten 
Anlagevermögens 61 %. 
 
Am Bilanzstichtag bestehen Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenausgleich sowie 
sonstige Sonderposten von insgesamt 67.062 T€. Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet 
insbesondere öffentliche und private Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung der Anschaffung 
von Vermögensgegenständen. Der sonstige Sonderposten wurde zur bilanz- und ergebnismäßigen 
Neutralisierung der auf der Aktivseite unter dem Sondervermögen ausgewiesenen Stiftungen 
gebildet.  
 
Die Rückstellungen von zusammen 75.335 T€ betreffen insbesondere Pensionsverpflichtungen mit 
64.916 T€, Instandhaltungsrückstellungen mit 1.867 T€ sowie sonstige Rückstellungen mit 7.919 T€. 
 
Zum 31.12.2015 betragen die Verbindlichkeiten insgesamt 503.856 T€ und betreffen vor allem 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 392.294 T€ sowie Verbindlichkeiten aus Krediten 
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zur Liquiditätssicherung mit 89.535 T€. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich mit 98.204 T€ um 
kurzfristige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr sowie mit 405.652 T€ um 
mittel- und langfristige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. 
 
Die Schuldengesamtlage wird zum Bilanzstichtag maßgeblich durch das Fremdkapital, bestehend aus 
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, bestimmt. Das 
Fremdkapital beträgt insgesamt 587.965 T€ bzw. 88 % der Gesamtbilanzsumme von 669.101 T€. 
 
Über die Finanzgesamtlage gibt die nachfolgende Gesamtkapitalflussrechnung 
Aufschluss: 
 

Gesamtkapitalflussrechnung 2015 
T€ 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 17.717  
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -40.990 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                                         
27.247  

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds                                           
3.974  

Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds      
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 713  
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.687 
 
 

4. Besondere Sachverhalte mit möglichen Auswirkungen auf die Vermögenslage  

Kreisstadt Siegburg 
 
Neubau von Kindertagesstätten 
 
Die Erweiterung und Neuschaffung von Kindertagesstätten sollte ursprünglich im Jahr 2016 
planmäßig abgeschlossen werden. Hierfür steht ein Haushaltsansatz von 1 Mio. € zur Verfügung. 
Möglicherweise ergeben sich neue Bedarfe infolge des nach wie vor anhaltenden allgemeinen 
Einwohnerzuwachses und im Besonderen aus der merklichen Zahl zugewiesener Flüchtlinge im 
Kleinkindalter.  
 
Michaelsbergkonzept 
 
In der Sitzung des Rates der Kreisstadt Siegburg am 27.3.2014 wurde beschlossen, das sog. 
Michaelsbergkonzept in den Jahren 2015 bis 2019 zu realisieren. Hier ist mit Gesamtkosten i. H. v. rd. 
7 Mio. € zu rechnen. 
  
Großinstandsetzung Rathaus 
 
Aufgrund des Zustandes der Bausubstanz des Rathauses steht eine umfangreiche Sanierung an Dach 
und Fach an. Hier ist von einem zweistelligen Millionenbetrag in den nächsten Jahren auszugehen. 
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Unterbringung dauerhaft zugewiesener Menschen infolge der Flüchtlingssituation 
 
Nach der geplanten Verlegung der Notaufnahmeeinrichtung aus der Dreifachturnhalle des 
Schulzentrums in die stadteigene Unterkunft „Am Siegdamm 40-42“ zur Jahresmitte und dem 
gleichzeitigen Umzug der dortigen Bewohner in die ehemalige Hauptschule „Innere Stadt“ standen 
keine Unterkunftsreserven mehr zur Verfügung. Deswegen wurden in 2016 drei 
Flüchtlingsunterkünfte mit einem Investitionsvolumen von rd. 5 Mio. € errichtet.   
 
SBS AöR 
 
Die SBS AöR beschloss für das Jahr 2015 eine Erhöhung der Abwassergebühren  (Schmutzwasser 
4,38 €/m³; Niederschlagswasser 2,49 €/m³), sowie der Wasserentgelte (1,85 €/m³). Im I. Quartal 
2015 konnte die Gesellschaft das Seniorenzentrum an der Friedrich-Ebert-Str. 16 von der 
Nordrheinischen Ärzteversorgung erwerben. Den Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten in Höhe von 
ca. 29,6 Mio. € stehen jährliche Mieterlöse in Höhe von ca. 1,635 Mio. €  gegenüber. Ebenfalls konnte 
von der Helios Klinikum GmbH die Immobilie „Alte Pathologie“ in der Friedrich-Ebert-Str. 12 
erworben werden. Die Sanierungsarbeiten an dieser Immobilie wurden Mitte 2016 fertiggestellt. Mit 
der Seniorenzentrum Siegburg GmbH wurde ein Mietvorvertrag geschlossen. Dieser sieht eine 
kostendeckende Miete vor. Im Bereich der Beteiligungsverwaltung, die zum Fachbereich 19.1. 
gehört, wurde im Jahre 2015 eine Beteiligung an der energienatur Gesellschaft für erneuerbare 
Energien mbH und die 50%-ige Beteiligung an der Stadtmarketing Siegburg GmbH erworben. 
 
SEG 
 
Aufgrund der Verpflichtung gegenüber Dritten aus Baumängeln an der Tiefgarage Kaiserstraße wurde 
per 31.12.2014 eine Rückstellung in Höhe von 150 T€ gebildet. Im Jahre 2009 endete der 
Gewährleistungszeitraum für die 2004 errichtete Tiefgarage. Gleichwohl beteiligen sich die beiden 
Firmen, die die Tiefgarage Kaiserstraße errichtet hatten, aus Kulanzgründen mit pauschal insgesamt 
netto 20.000 € an den Sanierungskosten. Dieser Betrag ist der SEG im Januar des laufenden 
Geschäftsjahres zugeflossen. Im Laufe des Jahres 2017 werden die Mängelbeseitigungsarbeiten 
voraussichtlich abgeschlossen. 
 

5. Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Kreisstadt Siegburg 
 

5.1. Allgemeines 
 
Im Lagebericht zum Gesamtabschluss ist gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO NRW auf die Chancen und 
Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Kreisstadt Siegburg einzugehen.  
Die Erhebung der Chancen und Risiken erfolgt im Rahmen des Konzerncontrolling-Ansatzes auf Basis 
der Lageberichte der Einzelabschlüsse aller voll zu konsolidierenden Gesellschaften sowie der 
Kernverwaltung. 
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5.2. Chancen- und Risikomanagement 
 
Die Kreisstadt Siegburg hat für die Kernverwaltung Sicherheitsstandards und eine interne Aufsicht 
gem. § 31 GemHVO NRW festgelegt. Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der 
Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die 
Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzustellen, ist vom Bürgermeister eine 
Dienstanweisung erlassen worden.  
 
Grundsätzlich wird das Risikomanagement in den Gesellschaften selbstständig ausgeführt. Es wurden 
Leitlinien zur Erkennung, Analyse und Bewertung der Risiken erstellt. Durch die Bündelung von 
zentralen Aufgaben werden Redundanzen beseitigt und Synergien genutzt. 
 
Sämtliche Sondervermögen haben dem jeweiligen Stiftungsrat jährlich einen Tätigkeitsbericht 
vorzulegen, der die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage darstellt. 
 
Für die städtische Informationstechnik besteht ein umfassendes Datensicherungskonzept, bestehend 
aus laufenden Transaktionssicherungen bei wichtigen Datenbanken, täglichen Differenzsicherungen 
und wöchentlichen Gesamtsicherungen. Neben der Speicherung auf speziellen Sicherungssystemen 
erfolgt auch eine Auslagerung relevanter Sicherungsbestände auf Datenbändern außerhalb des 
Rathauses. Im Zuge eines Notfallmanagements gibt es auch Festlegungen für Wiederanlaufszenarien 
und -zeiten bei wichtigen Infrastrukturkomponenten und Fachanwendungen.  
 
 

5.3. Künftige wirtschaftliche Gesamtentwicklung des Konzerns Stadt 
 
Kreisstadt Siegburg 
Durch den im Jahr 2014 entstandenen Jahresverlust i. H. v. rd. 28,1 Mio. € im Einzelabschluss der 
Kreisstadt wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht und zusätzlich die allgemeine 
Rücklage (Bestand Vorjahr 61.693.365,27 €) mit rd. 13 Mio. € in Anspruch genommen. Im Jahr 2015 
erwirtschaftete die Kreisstadt Siegburg aufgrund der im Vorjahr beschlossenen 
Konsolidierungsmaßnahmen einen Überschuss von 92.376,02 €.  
In der Sitzung des Rates der Kreisstadt Siegburg am 18.12.2014 wurden die umfangreichen 
Konsolidierungsschritte beschlossen, die in ihrer Fortschreibung auch bei der Aufstellung  des 
Haushaltsplans 2016 berücksichtigt wurden. Dies waren u. a. die Anhebung des Hebesatzes für die 
Grundsteuer B um 330 v. H. von bisher 460 v. H. auf 790 v. H. zum 01. Januar 2015, die Anpassung 
diverser Gebührentatbestände (z. B. Parkgebühren, Straßenreinigung und Winterdienst, allgemeine 
Verwaltungsgebühren, …) und der Elternbeiträge für Kinderganztagsbetreuung. Außerdem wurden 
Einsparungen im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung, des Personaletats beschlossen.  
Mit Beschluss vom 25.02.2016 hat der Rat den Haushaltsplan in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik 
in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht nochmals angepasst. Die Kommunalaufsicht hat das 
Anzeigeverfahren zum Haushalt 2016 mit Verfügung vom 29. Februar 2016 für beendet erklärt. Mit 
Bekanntmachung im Extrablatt am 9. März 2016 hat der Haushalt Rechtskraft erlangt. 
Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit wurde ab dem 
01.01.2016 von 3 % auf 4,8 % des Spieleinsatzes, respektive von 12 % auf 19,25 % des 
Einspielergebnisses erhöht. Dies führt zu einer Ertragsverbesserung um 330.000 €. 
Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der 2. Modellrechnung zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 und wurde mit einem Ansatz i. H. v. 10.449.290 € 
veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgte unter Verwendung der Orientierungsdaten (siehe Ziffer 
2.9). Der inzwischen vorliegende Bescheid zum GFG 2016 vom 19. Januar 2016 weist 

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



 

 
Anlage 5/Anlage 6 

Anlage 6/8 

Schlüsselzuweisungen i. H. v. 10.448.352 € aus. Anteile an der Einkommensteuer und der 
Umsatzsteuer wurden aufgrund der Informationen aus dem Orientierungsdatenerlass veranschlagt 
und hochgerechnet. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde entgegen den Steigerungsraten in den 
Orientierungsdaten des Landes aufgrund der lokalen Einschätzung über den Finanzplanungszeitraum 
nicht gesteigert. Die Personalkosten wurden stellenscharf inkl. der notwendigen Pensions- und 
Beihilferückstellungen anhand aller zur Verfügung stehenden Informationen bis 2019 kalkuliert. Der 
rigorose Sparkurs in diesem Bereich wird fortgesetzt. 
Die Steigerung im Bereich der Transferaufwendungen, die durch die Stadt nicht wesentlich 
beeinflusst werden kann, setzt sich, insbesondere im Bereich Asyl, weiter fort. 
Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurden die Hebesätze aus der Haushaltssatzung des Kreises 
für die Jahre 2015/2016 zugrunde gelegt. Diese stellen sich wie folgt dar: 
 
2016:    36,59 %,       2017: 36,17 %,        2018: 35,57 %,        2019:    35,36 % 
 
Risiken bestehen auch zukünftig im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie bei der 
Bewertung der Werthaltigkeit von Forderungen. Zur Risikominimierung wurde in Absprache mit den 
Wirtschaftsprüfern für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen folgende Vorgehensweise 
vereinbart. Alle Forderungen werden aufgrund ihrer Altersstruktur wertberichtigt. Forderungen die 4 
Jahre und älter sind werden zu 100 % wertberichtigt, Forderungen im Alter zwischen 2 und 3 Jahren 
zu 50 % und Forderungen aus dem Vorjahr zu 25 %. Bei den Forderungen nach 
Unterhaltsvorschussgesetz wird von dieser Pauschalregelung abgewichen, da die Erfahrung zeigt, 
dass nur rd. 25 % der Forderungen auch erfüllt werden. Insofern wird dieser Forderungsbestand zum 
Stichtag jeweils um 75 % pauschalwertberichtigt. Zusätzlich werden alle Einzelforderungen mit einem 
Wert > 100.000 € im Einzelnen betrachtet und risikobewertet, so dass auch hier eine Abweichung 
von den grundsätzlich festgelegten Bereinigungssätzen bis hin zur Einzelwertberichtigung möglich ist. 
Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen führt die Fortschreibung der Gutachten unter der 
Berücksichtigung aktueller Entwicklungen dazu, dass die geplanten Haushaltsansätze gegebenenfalls 
nicht auskömmlich sind.  
 
Zukunftsgerichtete Entscheidungen und Entwicklungen begünstigen die Attraktivität Siegburgs. So 
beeinflussen folgende Projekte die positive Entwicklung Siegburgs: 
 

- die Stärkung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Siegburg anhand 
dezentraler Lösungen, 

- Bauprojekt am Markt, verbunden mit der Ansiedlung des Modelabels H&M (die Eröffnung 
erfolgte im Frühjahr 2016), 

- die Weiterentwicklung des „Mehrgenerationen-Wohnens“ im Minoritenviertel (das Projekt 
wurde im Jahr 2016 abgeschlossen), 

- Weiterverfolgung des Bauprojektes „Peek & Cloppenburg“, 
- die Planung und Herstellung neuer bedarfsorientierter Kindertagesstätten , 
- der in 2017 geplante Umzug des Katholisch-Sozialen Instituts auf den Michaelsberg, 
- Bebauung des sogenannten „LIDL-Geländes“ mit mehreren Wohneinheiten zur Verbesserung 

der Wohnqualität in der Stadt Siegburg. 
 

Dies dokumentiert die erfolgreichen Bemühungen zur Stärkung des Einzelhandels in Siegburg in 
Konkurrenz zu den Nachbarstädten. 
 
 
SBS AöR 
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Der Wirtschaftsplan der SBS AöR sah für das Geschäftsjahr 2016 ein negatives Jahresergebnis von rd. 
1,36 Mio. € vor, das ursprünglich durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Folgejahr planmäßig 
ausgeglichen werden sollte. Durch Ratsbeschluss vom Dezember 2016 erhielt die SBS AöR seitens der 
Stadt einen einmaligen weiteren Zuschuss in Höhe des geplanten Jahresverlustes zur 
Ergebnisverbesserung mit dem Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses bereits in 2016.  
 
Gem. der fortgeschriebenen mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016-2020 
werden die Geschäftsjahre 2016-2018 dauerhaft mit Liquiditätsunterdeckungen abschließen, 
erstmalig im Jahre 2019 werden voraussichtlich die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Erst dann 
können die bis dahin aufgelaufenen Kassenkredite getilgt werden. Im Fokus der Tätigkeiten für das 
Geschäftsjahr 2016 werden neben allen kulturellen und touristischen Aktivitäten vor allem die 
Umbaumaßnahmen an der „Alten Pathologie“ fertig gestellt. Weiterhin haben die Planungen über 
einen Erwerb von Beteiligungen an Strom- und Gasnetzeigentums-KG sowie an Stromvertriebs-KG 
begonnen, die im Jahre 2017 durch Erwerb der jeweiligen Konzessionen und die gemeinsame 
Gründung eines Stadtwerkes mit einem privaten Dritten erfolgreich abgeschlossen wurden.  
 
 
Die SEG ist weiterhin zur Sicherstellung der Liquidität vom Zufluss der Einnahmen aus den 
abgeschlossenen Kaufverträgen sowie der Kapitaleinlage durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR 
abhängig. Gem. des in der Aufsichtsratssitzung vom 09.12.2015 beschlossenen Wirtschaftsplans 2016 
ergibt sich ein Plan-Fehlbetrag für 2016 von 1,85 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2017 wird die Summe der 
planmäßigen Tilgungsleistungen die Summe der Abschreibungen um rd. 1,18 Mio. €  übersteigen und 
liegt um rd. 46 T€ höher als im Vorjahr. Von daher liegt das Hauptaugenmerk der Geschäftsführung 
der SEG weiterhin auf der Sicherstellung der Liquidität. 
 

6. Angaben über Verantwortlichkeiten gem. § 116 Abs. 4 GO 
 

6.1. Verwaltungsvorstand 
 

Franz Huhn, Bürgermeister 
· Vorsitzender Verwaltungsrat Stadtbetriebe Siegburg AöR 
· Vorsitzender  Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH 
· Mitglied Aufsichtsrat Siegburger Parkbetriebs GmbH 
· Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Siegburg GmbH 
· Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund 
· Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln 
· Mitglied Verwaltungsbeirat Rheinische Energie AG 

 
 
Ralf Reudenbach, Beamter 

· Stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Civitec 
· Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Siegburger Parkbetriebs GmbH 
· Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Siegburg GmbH 
· Geschäftsführer Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH 
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Barbara Guckelsberger, Beamtin 
· Mitglied Interkommunaler Arbeitskreis Wahner Heide 
· Mitglied Aufsichtsrat BürgerEnergie Rhein-Sieg eG  

 
Andreas Mast, Beamter 

· Mitglied Aufsichtsrat Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH; Altenheim Siegburg 
Dienstleistungsgesellschaft mbH; Seniorenzentrum Siegburg GmbH  

· Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH 
· Stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg  

 
 
 

6.2. Ratsmitglieder 
 
Die Angaben gemäß § 116 Abs. 4 GO NRW werden in der Anlage zum Gesamtlagebericht gesondert 
dargestellt. 
 
 
 
Siegburg, 04.05.2017      Siegburg, 04.05.2017 
 
Aufgestellt:        Bestätigt: 
 
Gez. Mast        Gez. Huhn 
____________        ___________ 
(Andreas Mast)        Franz Huhn) 
Stadtkämmerer        Bürgermeister 
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Kreisstadt Siegburg

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Kreisstadt Siegburg aufgestellten Gesamtabschluss - bestehend aus der Ge samtergeb nis-
rech nung, der Ge samtbilanz und dem Gesamtanhang - und den Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr vom 1.
Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Aufstellung von Gesamtab schluss und Gesamtlage bericht nach den
haus halts rechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den er gänzenden Be stimmungen der örtli chen
Sat zun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim mungen liegt in der Verant wortung des Bürgermeisters der Kreis-
stadt. Un se re Auf gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Ge samt ab schluss und den Ge samtlagebe richt abzu geben. 

Wir haben unsere Gesamtabschlussprüfung nach § 116 Abs. 6 i.V.m. § 101 Abs. 2 bis 8 GO NRW und nach § 317
HGB un ter Be ach tung der vom In sti tut der Wirt schaft s prüfer (IDW) fest ge stell ten deut schen Grund sätze ord-
nungsmä ßi ger Ab schluss prü fung vor ge nom men. Da nach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh ren, dass
Un richtig keiten und Ver stöße, die sich auf die Dar stel lung des durch den Ge samtabschluss unter Be ach tung der
Grundsät ze ord nungs mäßiger Buchfüh rung und durch den Ge samtlagebericht ver mit telten Bildes der Ver mö gens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzge samtlage we sentlich auswir ken, mit hin rei chen der Si cher heit er kannt wer den.
Bei der Fest legung der Prü fungs hand lungen werden die Kennt nis se über die Geschäfts- und Ver waltungstätigkeit
und über das wirt schaft li che und rechtliche Umfeld der Kreisstadt einschließlich der in den Ge samt abschluss ein-
bezo ge nen ver selbststän digten Aufgabenbereiche sowie die Er war tun gen über mög liche Feh ler be rück sich tigt. Im
Rah men der Prü fung wer den die Wirk sam keit des rech nungs le gungs bezo genen in ter nen Kon trollsys tems so wie
Nach weise für die Anga ben im Ge samt ab schluss und Gesamt lage be richt über wie gend auf der Ba sis von Stich pro-
ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der Jahresabschlüsse der in den Ge samtabschluss einbezoge-
nen ver selbststän digten Aufgabenbereiche, die Abgrenzung des Kon soli die rungs krei ses, die an ge wand ten Bi lan-
zie rungs- und Kon solidierungs grundsätze und der we sentli chen Ein schät zun gen des Bür ger meis ters der Kreis-
stadt so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Ge samtab schlus ses und des Ge samtlageberichtes. Wir
sind der Auf fas sung, dass un sere Prü fung ei ne hin rei chend si che re Grund la ge für un se re Be ur tei lung bil det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Ge samtab-
schluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der örtli chen Satzungen und
sons ti gen orts rechtli chen Be stimmungen und vermittelt un ter Be ach tung der Grund sät ze ord nungs mä ßi ger Buch-
füh rung ein den tat sächli chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild der Vermö gens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzgesamtlage der Kreisstadt. Der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtab schluss, ver mit telt ins-
ge samt ei n zu tref fen des Bild der Gesamtla ge der Kreisstadt und stellt die Chan cen und Ri si ken der zu künf ti gen
Ge samt ent wick lung zu tref fend dar.

Bornheim, den 9. Mai 2017 
 dhpg Dr. Harzem & Partner mbB 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

 gez. Klaus Altendorf gez. Marco Halfmann
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Kreisstadt Siegburg

Politische Verhältnisse

Kommune: Die Kreisstadt Siegburg liegt rechtsrheinisch in ei-
nem südöstlichen Ausläufer der Kölner Bucht und ist
seit dem Jahr 1969 Kreisstadt des Rhein-Sieg-Krei-
ses.

Stadtrat: Der Stadtrat der Kreisstadt Siegburg besteht aus 46
Mitgliedern und ist für 6 Jahre bis zum Mai 2020 ge-
wählt.

 Die Sitzverteilung stellt sich wie folgt dar:

 CDU: 23 Sitze
 SPD: 10 Sitze
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  6 Sitze
 FDP:  2 Sitze
 LINKE: 2 Sitze
 ALFA: 2 Sitze
 Volksabstimmung: 1 Sitz

Bürgermeister: Franz Huhn CDU

1. stellvertretende Bürgermeisterin: Dr. Susanne Haase-Mühlbauer  CDU

2. stellvertretender Bürgermeister: Stefan Rosemann                            SPD

 
3. stellvertretender Bürgermeister: Tomas Salcedas CDU

Fraktionsvorsitzende: CDU:  Jürgen Becker
 SPD:  Frank Sauer zweig
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Astrid Thiel
 FDP:  Jürgen Peter
 LINKE:  Michael Otter
 ALFA:  Ralph Wesse

dhpg

Kop
ie 

15
.05

.20
17



Anlage 9/2

Ausschüsse: Der Rat bildet folgende Ausschüsse:
- Haupt- und Finanzausschuss,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Jugendhilfeausschuss,
- Beschwerdeausschuss,
- Ausschuss für kommunale Gesellschaftspolitik,
- Kulturbeirat,
- Wirtschaftsförderungsausschuss,
- Beirat für Partner- und Patenschaften,
- Planungsauschuss,
- Schulausschuss,
- Sportausschuss,
- Betriebsbeirat,
- Umweltausschuss,
- Wahlausschuss,
- Wahlprüfungsausschuss,
- Bau- und Sanierungsausschuss Rathaus,
- Stadtwerkeausschuss.

Haushaltssatzung: Die Haushaltssatzung für den Haushalt 2015 wur de
vom Rat der Kreis stadt Sieg burg am 19. März 2015
be schlossen.

Vollkonsolidierte Unternehmen:  Beteili gungs quote:
 - Stadtbetriebe Siegburg AöR 100,00 %
 - Stadtentwicklungsgesellschaft  (94,00 %)

  Sieg burg GmbH     6,00 %

Equity konsolidierte Unternehmen: Betei li gungsquote:
- Pauline von Mallinckrodt GmbH 25,00 %

Anteile an verbundenen Unternehmen: Beteiligungsquote:
 - Krankenhaus Siegburg
   Besitzgesellschaft mbH 100,00 %
 - Wasserverband Mühlengraben 72,00 %

Übrige Beteiligungen:       Beteiligungsquote:
 - Stadtmarketing Siegburg
   GmbH 50,00 %
 - Siegburger Parkbetriebsgesell-
   schaft mbH 50,00 %
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 - Wahnbachtalsperrenverband 13,75 %
 - Radio Bonn/Rhein-Sieg
   GmbH & Co. KG 6,50 %
 - Gemeinnützige Baugenossenschaft
   e. G. Siegburg 4,10 %
 - Zweckverband civitec 2,94 %
 - Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
   mbH i.L. 2,63 %

Sondervermögen/Stiftungen: Beteili gungsquote:
 - Paul und Helena Schmitz-Stiftung 100,00 %
 - Josef-Sebastian-Stiftung 100,00 %
 - Nikolaus-Stiftung für Kinder und
   Jugendliche in Siegburg 100,00 %

 
Einwohner: 43.006 (Stand: 01.04.2017, lt. Einwohnerstatistik der

Kreisstadt Siegburg)
 41.016 (Stand: 31.12.2015, lt. amtlicher Statistik des

Landesbetrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) auf Basis ei-
ner Fortschreibung des Zen sus vom
09.05.2011)

 
Fläche: Das Gebiet der Kreisstadt Siegburg umfasst ei ne

Flä che von 2.347 ha (= 23,47 km²)
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